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Unser Zeichen: 1150119/Ge/220

Sehr geehrter Herr Dr. Teerling,
sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit melden wir unsere Forderungen für das obige Insolvenzverfahren an.

Inder Anlage übersenden wir Ihnen folgende Vertragskopien in zweifacher Ausfertigung:

● Forderungsanmeldung
● Bürgschaftsvertrag

● Raumsicherungsübertragung Inventar
● Raumsicherungsübertragung Waren mit Abtretung der Verkaufsförderungen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Stadtsparkasse Lengerich
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Forderungsanmeldung im Insolvenzverfahren

Schuldner: JK & Hawerkamp GmbH

Aktenzeichen: 74 IN 1005/24Insolvenzgericht:

Amtsgericht Münster

Ansprechpartner:Gläubiger:

Stadtsparkasse Lengerich

vertreten durch den Vorstand

Timo Schulte-Renger und Philipp Heinisch

Rathausplatz 5-7

49525 Lengerich

Daniela Gers

05481 802-220

daniela.eers@ssk-lengerich.de

Bankverbindung: Geschäftszeichen:

1150119/Ge/220

IBAN DE51 4015 4476 0090 4860 02

BIG WELADEDILEN

Angemeldete Forderungen

Erste Hauptforderung im Rang des § 38 InsO {notfalls geschätzt)

Eventualverbindlichkeit aus Bürgschaft Kto. 70533260 25.000,00 €

Zinsen, höchstens bis zum Tag vor der Eröffnung des Verfahrens

seit dem% aus

Kosten, die vor der Eröffnung des Verfahrens entstanden sind

Summe

25.000,00 €

Zweite Hauptforderung im Rang des § 38 InsO (notfalls geschätzt)

Zinsen, höchstens bis zum Tag vor der Eröffnung des Verfahrens

seit dem% aus

Kosten, die vor der Eröffnung des Verfahrens entstanden sind

Summe

€



Nachrangige Forderungen (§39 InsO)

Diese Forderungen sind nur anzumelden, wenn das Gericht ausdrücklich hierzu aufgefor

dert hat {§174 Abs.3 InsO). Die gesetzliche Rangstelle ist durch Ankreuzen zu bezeichnen.

Ab Nachrang 3 sind Zinsen und Kosten gesondert anzugeben und der jeweiligen Haupt-

forderung zuzuordnen (vgl. §39 Abs.3 InsO).			
1. □ Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 1

2. □ Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 2

3. □ Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 3

4. □ Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 4

5. □ Nachrang des § 39 Abs. 1 Nr. 5

6. □ Nachrang des § 39 Abs. 2

Zinsen (§ 39 Abs. 3) zu Nachrang 3 - 4 - 5 - 6

Kosten (§ 39 Abs. 3) zu Nachrang 3 - 4 - 5 - 6

Summe der nachrangigen Forderungen €

Abgesonderte Befriedigung unter gleichzeitiger Anmeldung des Ausfalls wird

beansprucht.

X Ja, Begründung siehe Anlage

□ Nein

Forderung aus vorsätzlich begangener unerlaubter Handlung

□ Ja, die Tatsachen, aus denen sich ergibt, dass es sich nach der Einschätzung der anmel

denden Gläubigerin oder des anmeldenden Gläubigers um eine Forderung aus einer

vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung der Schuldnerin oder des Schuldners

handelt, sind in der Anlage genannt.

□ Nein

Grund und nähere Erläuterung der Forderungen (z.B. Warenlieferung, Miete, Darlehen,

Reparaturieistung, Arbeitsentgelt, Wechsel, Schadenersatz)

Bürgschaftsvertrag Konto Nr. 70533260

Als Unterlagen, aus denen sich die Forderungen ergeben, sind beigefügt {möglichst in

zwei Exemplaren):

Forderungsanmeldung

Vertrag Bürgschaft

Raumsicherungsübereignung Inventar

Raumsicherungsübereignung Waren mit Abtretung der Verkaufsförder ungen
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Stadlsparkasse Lengerich

Rathausplatz 5-7

49525 Lengerich

Ust-IDNr. DE125501924Übernahme einer Bürgschaft
Bürgschafts-Auftrag

GescnaflszeichertKontonummer

170533260
VD

rg

Auftraggeber:
Firma

JK & Hawerkamp GmbH

Bahnhofstr. 6, 49525 Lengerich

rg

O
ru

\o
o

- nacfistebend der Auftraggeber genannto
IN

Q

1 Einzelheiten der Bürgschaft

Bitte übemehrrren Sie C entsprechend dem Rahmenvertrag vom

folgende selbstschuldnerische Bürgschaft:

1.1 Bürgschaft für - Auftraggeber—

Firma

JK& Hawerkamp GmbH

Bahnhofstr. 6. 49525 Lengerich

1

1.2 Bürgschaftsnehmer (Begünstigter)

EURONICS Deutschland eG

Berbllngerstr, 1, 71254 Ditzingen

r

1.3 Höchstbetrag der Bürgschaft

' Betrags^/)f»6«, »ucft in

EUR 25.000,00

fünfundzwanzigtausend Euro null Cent

o
V)

VI

IQ

Q.

1.4 Gegenstand der Bürgschaft (Geschäftsvorgang)

Genaue Bezeichnung der verbürgten Verpflichtung des Auftraggebers bzv^. der Ansprüche des Begünstigten
ii B ^ifühing *ut Vartrag vom

AusfallbürgschafI für Warenlieferungen

cn

/CawtMaitturtg aja Bauvaitrag »om ●3.

i I Bürgschaft gern, § 648a BGB.

1.5 Befristet bis

unbefristet

(Faiaaine ron vomhaivn Oa'nalate Bi)rgscf>atl rocnt mcg*cn it/. »inpXeM ast>c/>, <fa lür rtan AMiJ<)ef BO'gtcr'a/tava'O^tViung not'nan'djaf’ Vorautiatzungan jndDMn
mtam fastzijtianaa I

1.6 Avalprovision

An Avalprovision stellen wir Ihnen zur Zeit 2,000 % pro Jahr vom Bürgschaftsbetrag, mindestens 50,00 EUR jährlich
in Rechnung. Zusätzlich entstehen einmalige Kosten in Höhe von 20,00 EUR.

O

O O

o
o

Lasten Konto Nr. 1150119 Bankleitzah!: 401 544 76O
zu

O LU

1.7 Falls keine Umsatzsteuer in Rechnung gestellt wird, handelt es sich um eine umsalzsteuerbefreite Finanzdienstietstun g. Sofern der

Auftraggeber nicht innerhalb von 4 Wochen nach Buchung der Umsatzsteuer unter Darlegung seiner berechtigten Interessen (insbeson
dere kein Recht zum Vorsteuerabzug) schriftlich widerspricht, wird die Sparkasse die Kreditkosten weiterhin zuzüglich Umsatzsteuer in

gesetzlicher Hohe abrechnen. Das Recht zum Widerspruch steht dem Auftraggeber auch zu, werrn sich sein Recht zum Vorsteuerabzug
zu einem spateren Zeitpunkt ändert.
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KortOfiummer —

70533260

2 Zahlung der Sparkasse auf erstes Anfordern

i ! Der Auftraggeber weist die Sparkasse an. gegenüber dem Begünstigten selbst oder durch eine ZweitbanK in deren Namen (vgl. Nr. 1
der Avalaedingunge.n) eine Bürgschaft auf erstes Anfordem zu übernehmen.^

' C^BUM"^'i'rVf'>t^Bj'^SCfial!»l/frV>!iAnht0e!nlryr^3^rj-.ruiy>^ $e(rS«Crxr’r iX^r"
- M nvzx oof

- j«yAi,*.-as5eN*'(>»«■●-cf K3~'—v^ .tji ■'la-»r\rr%\t^

Jat .j'itser ttsef ●’yaussefzu'v‘'Saut/»●

●«

' X 3 OCf d^T/S^-'Utfjjfrßgus ruent^Tt"

Hinweis: Oie Sparkasse ist damit berechtigt, aut d»e schlüssig vorgetragene Behauptung des Bürgschahsfalles durch den Begünstig
ten die Burgschaftss'jmme sofort auszuzahlen. Dafu' reicht bereits aus. dass der Begünstigte die in der Burgschaftsurkunae genann

ten Bedingungen schriftlich dadegl. ohne irgendwie auf Emzeiheiten des Geschaflsverhaltnisses zwischen ihm und dem Auft-aggebe-
hinzuweisen. Die Sparkasse kann be: Übernahme emer soeben BurgscnaftsverpflHiJitung gegen ihre Inansprucnr^ahme na.m ich

grundsatZ'icn kei.ne Einreden oder Einwer^dungen aus dem Vertragsverha'tnis zwischen Auftraggeber und Begünstigtem erheben. Die

Frage, ob die inar^spnjcf'.nahme zu Recht oder zu Unrecht erfolgte bleibt dann gericht'ich zu klaren, was für den Auftraggeber ein
beträchtliches Risiko beinhalten kann. Die Sparkasse wird den Auftraggeber von der Zahlungsaufforderung urd der Absicht zu
zahlen, unterrichten.

^ Durch die Sparkasse se i keine Bu.’gschafl auf erstes Anfordern ubernernn-en werden.

Hinweis: Oie Sparkasse wird den Auftraggeber von der Zahijngsaufforderurg unterrichten Vor einer Zahlung an den Begür.stgten

wird die Sparkasse Einreden oder Einwerviungen berücksichtigen die der Auftraggeber m Bezug auf das Verragsverr.ältn $ zum

Begunstglen geltend machen kann, wenn deren Voraussetzungen klar und unstreitig sind.

3 Pflichten des Auftraggebers

Wird die Sparkasse aus der Bürgschaft in Anspruch genommen, so ist der Auftraggeber verpfl’Chtet, der Sparkasse de auf die Burg-

I Schaft gezahlten Betrage umgehend zu erstatten. De Sparkasse ist berecht.gt, hren Erstattuigsanspruch in das laufende Konto des Auf-
: traggebers emzusleilen.

i r~j Die Sparkasse isi berechtigt die Bürgschaften erst dann zu übernehrr>en wenn alle Voraussetzungen dafür erfüll; sind, dass de ver
einbarten Sicherheiten der Sparkasse zur Verfügung stehen und der Sparkasse hie,-über ggf. e'ne Bestätgung voriiegi. Oe- Spar
kasse werden^wufden - in gesonderten Vertragen, d'e die Einzelheiten regetn - folgende Sicherheiten beslellt'abgetre len

«

Die Haftung etwa bereits bestehender oder kg.nftiger sonstiger S-cherheiten im Rahmen des jeweils vereinbarten Sicherungszwecks
bleibt hiervon unberührt

4 Mehrere Auftraggeber

Mehrere Auftraggeber haften für die Verbindliohkeiten aus diesem Vertrag als Gesamtschuldner
Wird die Sparkasse von einem Auftraggeber befriedigt, so prüft sie nient ob diesem Ansprüche auf von ihr ment mehr benötigte Sicher
heiten zuslehen Sie wird solche Sicherheiten grundsätzlich an den Sicherungsgeber zurückgeöen soweit der leistende Auftraggeber
nicht nachweisi. dass die Zustimmung des Sicherungsgebers zur Herausgabe an ihn vorlegt

5 Offenlegungs- und Auskunftspflicht

Der Auftraggeber hat der Sparkasse oder einer von ihr beauftragten Stelle wahrend der gesamten Laufze 1 dieses Kredites jederzeit min
destens einmal jährlich, Einblick in die aktuellen wirtschaftlichen Verhältnisse zu gewähren, hierzu aussagefahige Unleriagen (z B Büan-

! zen/Jahresabschlüsse. Emkommensteuerbescheide und -erkiärungen Vermögensübersienten usw.)zu übergeben, jede gewünschte

Auskunft zu erteilen und die Besichtigung seines Betriebes zu ermöglichert Die Sparkasse ist auch aufgrund gesetzlicher und aufsichtli-
cher Vorgaben verpR.cntei, sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Auftraggebers offenlegen zu lassen
Die Sparkasse kann Cie dafür erforderlichen Unterlagen direkt bei den Beratern des Auftraggebers in Buchfuhrungs- una Steuerangele-
genheiten nach Rucksprache mit dem Auftraggeber anfordem. Soweit die genannten Unterlagen auf Datenträger gespeichert sind, ist der
Auftraggeber verpflichtet, diese in angemessener Fnst lesbar zu machen. Für den Fall, dass der Auftraggeber diese Verpflichlungen nicht
erfüllt ist die Sparkasse berechtigt, das Kreditverhallnis zur sofortigen Rückzahlung zu kund.gen.
Die Sparkasse ist berecht.gt jederzeit die öffentlicher-, Register sowie das Grundbuch und die Grundakler'. einzusehen und auf Rechnung
des Auftraggebers einfache oder beglaubigte Abschriften und Auszüge zu beantragen ebenso Auskünfte bei Versicherungen Benorden
und sonstigen Stellen, insbesondere Kreditinstituten einzuholen. die es zur Beurtei'ung des Kreditverhältmsses für erfordench halten
darf.

6 Kosten des Vertrages

Der Auftraggeber tragt die Kosten der Sicherheitenbesiellung. Der Ersatz von Aufwendungen der Sparkasse richtet sich nach den
gesetzlichen Vorschriften,

i

i 7 Rechtswirksamkeit

Sollten Vereinbarungen, die in diesem Vertrag getroffen sind, ganz oder teilweise der Rechlswirksamkeit ermangeln oder nreht durchge-
fuhrt werden, so sollen dennoch die übrigen Vereinbarungen wirksam bleiben.

8 Werbewiderspruch

Der Auftraggeber kann der Verwendung seiner Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen

9 Gesetzliche Mitwirkungspflicht

Oer Auftraggeber ist verpflichtet, etwaige sich im Laufe der Geschaftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der Sparkasse
gemachten Angaben dieser unverzüglich anzuzeigen (§ 4 Abs. 6 GwG)
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Kontonummer

70533260
j

10 Gerichtsstand

Soweit sich die Zuständigkeit des allgemeinen Gerichtsstandes def Sparkasse rieht bereits aus § 29 ZPO ergibt, kann die Sparkasse
ihre Ansprüche im Kiageweg an ihrem allgemeinen Gerichtsstand verfolgen, wenn der im Klageweg in Anspruch zu nehmende Auftragge
ber Kaufmann oder eine juristische Person im Sinne der Nr. 6 AGB ist oder bei Vertragsabschluss keinen allgemeinen Gerichtsstand im
Inland hat oder spater seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder sein Wohn
sitz oder gewöhn'icher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

11 Allgemeine Geschäftsbedingungen

Für die Rechtsbeziehungen zwischen der Sparkasse und dem Auftraggeber gelten die Bedingungen für das Avalgeschäfl, von denen der
Auftraggeber ©in Exemplar erhält, sowie ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbed ngungen (AGB) der Sparkasse. Die AGB können in
den Kassenräumen der Sparkasse eingesehen werden und werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt.^
J Jeder Spafitesss wftW fiemaTar Oer *Gfl. nocTi Wine Gesc/l*tsvora/r3U!9 MMeiHK/WcWr V«rtf»gse6»cn/VM ayflertieft der SftWMSieerftVp

Oer Auftraggeber bittet, folgende Besor^derheit zu berücksichtigen:

Nurösi Eimel’Aval: Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten {§ 3 Abs. 1 Nr. 3 GwG)

□er Auftraggeber handelt im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere eines Treugebers).

I I Nein.

Wirtschaftlich Berechtigter Der Auftraggeber handelt im wirtschaftlichen Interesse und auf Veranlassung der nachfolgend
aufgeführten Person(en);

(Name. Vorname, Anschrift)

Or\D^i

Unterschrift(en)Vf rftraggeber

Ortm

ÄUU3. 'V

fVI

t/t

Bei Einzel-Avafr Unterschriftfen) Sparkassen

n

&

V)

StadtcparkaJK & Hawerkamp GmbH

vertreten durch:

Legitimatior^sprüfung gemäß § t54 Abs. 2 der Abgabenordnung/Identifizierung nach GwG;

Name. Geburtsdatum. Gaburtsorl, Staatsangehörigkeit

Art der Legilimalion (Ausweis-Art, Aus-weis-Nummer, ausgesfef/f von)

JK & Hawerkamp GmbH, deutsch

HR HRB 9919, Amtsgericht Sleinfurt

Angaben geprüft und für die Richtigkeit der Unlerschrfften;O

O

6 e a rbei tu g sverm a rk e: rr 8. oie$ a der ßor^s£t>e/i9ye/pffh:Nvfig)

o

>

o
z

CT»
C

la. I O Nein.
3

Avalbedingungen ausgehändigt:

Bei Rahmenvertrag; Höhe des Avalobligos am fPaium. So/og	

Ö^BOrgschafts-Avftrag ist von allen auf Seile 1 genannten Auftraggebern 2u unterschreiben!
o

Jeder Auftraggeber erhält eine Ausfertigung des Bürgschafts-Auftrages.IN

o

dl
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Stadtsparkasse Lengerich
Rathausplatz 5-7

49525 Lengerich

UsHDNr. DE125501924I
Bürgschaft

EURONICS Deutschland eG

Berblingerstf. 1
71254 Ditzingen

I

Telefon

+49 5481 802-202

Dalum

20. Febfuar 2013

Unsere Zeichen

70533260

Wir übernehmen Ihnen gegenüber eine AusfallbürgschafI bis zum Höchstbetrag von

25.000,00 Euro

(fünfundzwanziglausend Euro null Cent)

für Ihre Ansprüche aus

Warenlieferungen

e

gegen {Hauptschuldner)
<

JK & Hawerkamp GmbH

Bahnhofstr. 6, 49525 Lengerich

Die AusfallbürgschafI kann nur in Anspruch genommen werden, wenn nachgewiesen wird, dass alle sonstigen Sicherheiten
verwertet wurden und auch nach Zwangsmaßnahmen in das gesamte Vermögen des Schuldners ein Ausfall erlitten wurde.

Oie Verpflichtung aus der Bürgschaft endet, wenn die Forderung erlischt oder wenn uns die Bürgschafisurkunde
zurückgegeben wird.

(ü■7 (J'/
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Sparkasse

Stadtsparkasse Lengerich

Rathauspiatz 5-7

49525 Lengerich
Ust-lDNr. DE125501924

Raumsicherungsübertragung
Inventar GetcJiSfUzeichen 73213003/W/Fz

Oft Datum Lengerich, 30.10.2014

Zur Sicherung aller Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung gemäß Nr. 2 überträgt/übertragen

Firma

JK & Hawerkamp GmbH

Münsterstr. 9- 11, 49525 Lengerich

- nachstehend der Sicherungsgeber genannt - der Sparkasse das im Folgenden umschriebene Sicherungsgut. Die Personen
bezeichnungen Sicherungsgeber und Kreditnehmer in diesem Vertrag werden in weiblicher und männlid^er Form geführt.

'S-

1 Sicheningsgut

1.1 Angaben zum Sicherungsgut
Oie Übertragung erfasst die EinrichtungsgegenstärKle, Maschinen und sonstigen Geräte - nachstehend das Inventar genannt die in den unten
naher bezeichnelen Sicherungsraom eingebracht sind und solche, die wahrend der Dauer der Geschäftsverbindung dorthin verbracht werden
(Raumsicherungsübertragung).

1.2 Sicherungsraum

Der Sicherungsraum besieht

aus den aus der Anlage Nr

Münsterstr. 9- 11,49525 Lengerich

o
r\j

in

o
rsl

Q

□ □ aus folgenden Flächen;ersichtlichen aus folgenden Räumlichkeiten;

1 -7Der Sicherungsraum ist in dem Lageplan, der diesem Vertrag als Anlage Nr. beliiegL rot gekennzeichnet.

Er hat der Sparkasse den Oauerauftrag auf Zahlung des
Miet- oder Pachtzinses erteilt.□Der Sicherungsgeber ist Micler/Pächter des Sicherungsraumes.

Der Sicherungsgeber ist Eigentümer des Grundstücks,
auf dem sich der Sicherungsraum befindet.

Das Grundstock ist

mit Grundpfandrechten belastet.□ □ □ nicht belastet.

1.3 Versicherung des Inventars

Das Inventar ist gegen Feuer- und Einbruchdiebslahlschaden - und''

im vollen Werte

Versichenungs-Nr.

schaden -

□Neuwert/ Zeitwert} bei der

versichert. Der Sicherur>gsgebef legt den Versicherungsschein vor. Die Prämien sind vo3 bezahlt.

Z Sichorungszwech

Das Inventar dient zur Sicherung aller bestehenden und künftigen, such bedingten oder befristeten Forderungen der Sparkasse gegen

JK & Hawerkamp GmbH, Münsterstr. 9-11. 49525 Lengerich

- nachstehend der Kreditnehmer genannt - aus Ihrer bankmäßigen Geschäftsverbindung (insbesondere aus laufender Rechnung, Krediten
und Darlehen |eder Art einschließlich etwaiger gesetzEcher Ansprüche und Wechseln). Es sichert auch Ansprüche gegen den Kreditnehmer aus
Wechseln, auch soweit sie von Dritten hereingegeben werden, aus Abtretungen oder gesetzlichem ForderungsObeigang und aus vom Kredit
nehmer gegenüber der Sparkasse übernommenen Bürgschaften nach deren Fälligkeit, soweit die Sparkasse diese Ansprüche im Rahmen ihrer
bankmäßigen Geschäftsverbindung mildem Kreditnehmer erwirbt.

3 Bestandsverzeichnis

Der Slcherungsgeber verpflichtet sich, der Sparkasse^

jährlich

unaufgefordert Bestandsverzeichnisse des Inventars zu übersenden, erstmals mit Abschluss dieses Vertrages. Die Sparkasse kann ein Be
standsverzeichnis auch in kürzeren Zeitabschnitten verlangen. Aus dem Bestandsverzeichnis müssen sich zumindesl Art. Menge, Beschaffen
heit und Preis des Inventars ergeben. Der Umfang der Sicherungsabertragung wird durch ein unvollständiges Bestandsverzeichnis nicht beein-

trächt^t.
Der Sicherungsgeber versichert, dass das bei Vertragsschluss im Sicherungsraum beSrxJKche Sicherungsgul entweder in seinem Eigentum oder
unter dem Eigenlumsvorbehatl seiner Lieferanten steht, so dass er en Anwartschaftsrecht auf den Etgenlumserwerb hat. Er verpflichlet sich,
auch später nur solches Inventar in den Sicherungsraum eirizubrtngen, das entweder in seirwm Sgentum oder unter dem Eipentumsvorbehalt
seiner Lieferanten steht.

4 Besondsro Vereinbarungen

in 9
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Raum für bosond«re V«roinbarungen (falls nichl benötigt, bitte entwerten)

Entwertet
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B Nachsicherungspflichi

Falls der Sidierungsgeber zugleich der Kreditnehmer ist. kann die
Sparkasse von ihm die Bestellung oder Veretarkur^g von Sichertieiten
für seine Kreditvertindlichkeiten verlangen, wenn sich aufgrund nach

träglich eingetretener oder bekannt gewordener Umstande eine Verän
derung der Risrkolage ergibt. Zu diesen Umst3r>den können z, 6. eir>e
Verschlechlenjtig oder drohende Vers<d^echterur>g der wirtschaftli
chen Verhältnisse des Sicherungsgebers, eines Mithaftenden oder

Bürgen oder des Werts bestehender Sicherheiten zählen.

5 Erwarb des Eigentums

5.1 Einigung über die Übertragung des Eigentums/
Anwartschaftsrechtes

Der Sicherungsgebar überträgt der Sparkasse das Eigentum bzw.
Miteigentum am Inventar im Sicherur^sraum. soweit ihm dieses bereits
zustehL Er überträgt ferner sein Eigentum ar^ dem Inventar, das später

in den Stcherur^sraum eingebracht wird. Ist das im Sicherungsraum
befindliche oder noch einzubringende Inventar unter Eigentumsvorbe-

hatt geliefert worden, so überträgt der Sichenjngsgebcr der Sparkasse

sein Arrwartschaflsrecht auf den Eigentumsetwerb {aufschicbend
bedingtes Eigentum). Das Eigentum und das Anwartsrhaftsrecht ge

hen mit Vetlragsschiuss, spätestens mit der Einbringung in den Siche- Oer Sreherungsgeber verpflichtet sich,
rungsraum auf die Sparkasse über.

9 Woitore Pflichton dos Sichorungsgebors

9.1 das Inventar nur innerhalb der Grenzen einer ordnungsgemäßen

Wirlsohafl aus dem Sicherungsraum zu entfernen und jede Änderung
des Inventarbestandes unverzüglich der Sparkasse anzuzeigen;

5.2 Übergabeersatz (Bosltzrecht am Inventar)

Die Übergabe des als Sicherheit diertertden Inventars an die Sparkasse

wird dadurch ersetzt, dass der Sichenjngsgebcr das Inventar sorgfältig Sparkasse, einem von dieser beauftragten TreuhärvJer oder
ihrer zustärtdigen PrOfungssleile jederzeit auf Anfordem seine Bücher,

Bilanzen, Abschlüsse und Geschäftspapiere vorzulegen oder die Eirv

sicht und Prüfung dieser Vorgänge zu gestatten, jede gewünschte Aus-
Die Sparkasse ist berechtigt, Zahlungen an die Ueferarilen für Rech- kunfl zu erteEen und die Besichtigung seines Beb iebes zu ermöglichen
nung des Sicherungsgebers zu leisten, um den Eigentumsvorbehalt Die zur Prüfung der SIchorheiton erfordorllchon Unterlagen kön-

des Uafaranlen aufzuheben und den EigeniumsQbeigang auf sich nen direkt boi den Beratern des Sicherungsgebers In Buchfüh-

rungs- und Stouerangslegonheiton nach Rücksprache mit dem

Soweit der Sicherungsgeber gegenwärtige oder k0.nftige Ansprüche Slctwirungsgebor angefordort werden. Soweit die genannten Unlor-
auf Freigabe von unter Eigeritumsvorbehalt stehendem Inventar gegen ^uf Datenträgern gespeichert sind, ist der Sicherungsgeber ver-
seine Lieferanten hat. bin er diese an die Sparkasse ab. pflichtet, diese in angemessener Frist lesbar zu machen;

und sachgemäß für die Sparkasse verwahrt.

5.3 Elgentumsvorbohalte

herbe izufOhren.

Für den Fall, dass die Voraussetzungen Tür den Übergang des Eigen- 9-3 jede Maßnahme zu vermelden, durch die Dritter^, die an den Siche-
lums von einem Uefcranterr auf die Sparkasse aus irgendeinen rungsrechten der Sparkasse rechUich oder wirtschaftlich interessiert
Grurvde nicht einb’eien, tritt der Sicherungsgeber Nermit der Sparkasse sind, die Rechtsstellung der Sparkasse verborgen bleibt. Der Siche
alle Ihm aus diesem Umstand gegen den Lieferanten erwachsenden rungsgeber hat die Sparkasse umgehend schriftlich^ zu benachrich-

Rechte ab, insbesondere den Anspruch auf Rückzahlung bereits er- tigen. wenn das Inventar von einem Dritten gepfändet wird, und hat dem
pfändenden Dritten miUuteilen, dass der Sparkasse die Rechte am
Inventar übertragen sind;

9.4 das Inventar sorgfältig zu behandeln und auf seine Kosten instand
zu halten;

brachter Leistungen.

ü Miet- Odor PachCzIns/Belastung und Veräußerung
des Grundstücks

Bei gomieteten/gepschtelen RSumen.

Der Sicherungsgeber, der für die Räumlichkeiten, die den Sicherungs- dies im Rahmen einer ordnungsgentaßen Wirtschaft erforderlich ist;
raum bilden, Miel- oder Pachtzins zu zahlen hat. versichert unter Vor-

9.5 für die übertragenen inventarstocke Ersetz zu beschaffen, wenn

9.6 die Sparkasse dabei zu unterstützen, das Inventar als ihr Bgentum
kenntlich zu machen;läge der Quillungen, dass die Zahlungen eriolgl sind. Er verpflichlel

sich, auch in Zukunft den Zins pünktlich zu bezahlen und die Zahlungen
auf Verfangen jeweils unverzüglich der Sparkasse durch Quittungen 9.7 schriftliche Erkläoingen. dass er das Anwarischaftsrecht an dem
nachzuweisen. Die Sparkasse ist berechtigt, notfalls selbst den Zirts Eigenlumsvorbehalt stehende Inventar urx3 die In Nr. 5.3 Abs. 2

genannten Rechte andre Sparkasse übertragen hat, auf Veilarrgen der

Sparkasse auszuhandigen, die zur Weiterieiiung an den Lieferanten
berechtigl Ist;

zu Lasten des Sichenrngsgebers zu zahlen.

Bei eigenem GmndsiOck:

Der Sicherungsgeber versichert als Eigentümer des Grundstocks, auf

dem sich der Sicherurrgsraum befindet, dass eine Zwar»gsversteig e- ®-® Verbindlichkeiten, durch deren Bestehen der Eigentumsvorbe-
rung oder Zwangsverwaltung nicht angeordnet ist halt der Lieferanten bedingt ist, bei ihrer jeweiligen Fälligkeit zu beglei

chen;
Er verpflichtet sich, die Sparkasse unverzüglich von dem Vorhaben

einer etwaigen späteren Veräußerung und Belastung des Grundstücks 9.9 den Miel-/Pachuins für den Sicherungsraum pünktlich zu bezah-
sowie von einer Zwangsvollstreckung in das Grundstück zu benach- len und die Zahlungen auf Verlangen der Sparkasse nachzuweisen,
richtigen.

10 VerwertungsrechtderSparkass«

7 Versicherungen 10.1 Oie Sparkasse ist berechtigt, das Inventar zu verwerten, wenn

Der Sicherungsgeber verpflichtet sich, auch die künftig fälligen Versi- — ihre gesicherten Fordenjf'gen fällig sind urrd der Kreditnehmer mit
cherungsp.'ämien an das/die unter Nr. 1 3 genannfe/n Versichernngs-
untemehmen pünktlich zu bezahle.n und die Zahlungen auf Veriangen
nachzuweisen. Die Sparkasse ist berechtigt, notfalls selbst die Prämien

zu Lasten des Sicherungsgebers zu zahlen.

seinen Zahlungen in Verzug ist oder

- der Kreditnehmer seine Zahlungen eingestellt hat oder

- ein gerichtliches Irrsoivenzverfahren Über sein Vermögen beantragt
worden ist.

Die Sparkasse verzichtet auf den Eintritt in den Versicherungsve rtrag.

Alle aus dem Versicherungsvertrag entstehenden gegenwärtigen und Sparkasse wW die Verwertung mit angemessener Nachfrist
künftigen Ansprüche gegen die Versicherungsgesetlschafl. die das vorab endrohen, soweit dies nicht untunlich Ist. Die Frist wird so bemes-
Inventar betreffen. In« der Sicherungsgeber hiennit an die Sparkasse Sicherungsgeber sowohl das Vorbringen von

ab. Oer Sicherungsgeber teilt der VorsicheoJngsgesellschafl mit, dass Einwendungen als auch das Bemühen um Zahlung der geschuldeten
das Inventar Eigentum der Sparkasse ist und dass sämtliche Rechte zur Abwendung der Verwertung otmöglichL Soweit der vorile-

aus dem VerBicherungsvertrag. die das Inventar betreffen, der Spar- Vertrag für den Sicherungsgeber ein Hardelsgoschäft nach
kasse zustehen. Der Sicherungsgeber beantragt durch Vennittiung der beträgt die Frist grundsätzlich eine Woche. Im Übrigen wird
Sparkasse bei dem genannten Vetsicherur.g3untefnehrnen auf besori- Regel 4 Wochen betragen,
derem Vordruck, der Sparkasse für das Invenlar den üblichen Siche- Eine Fristsetzung ist nicht erfordertch, wenn der Sicherungsgeber
njngsschetn bzw. die übliche Sicherungsbestätigung zu erte len; bes- seine Zahlungett eingestellt hat oder die Eröffnung eines gerichl'ichen
sere Rechte der Lieferanten werden hierdurch nicht berührt.
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10.3 Unter mehferen Sic?»ettjeiten hat die Spartiasse das Wahlrecht, nach ihrer Wahl verpflichtet, wenn und soweit der realisierbare Wert des
Bei der Auswahl und Verwertung wird die Sparkasse auf die berech- Inventars sowie a'Jer sonstigen Sicherheiten 110 v. H. aller gesicherten
tigten Belange des Sicherungsgebers lurüichst ROcksicht nehmen. Forderungen der Sparkasse nicht nur kurzfristig übersteigt. Die

Deckungsgrenze von 110 v. H. erhöht sich um den jeweils aktuellen
Umsatzsieuersatz, soweit dte Sparkasse mit der Abführung der Um

satzsteuer aus VerwertungserlOsen betastet ist.

Oie Sparkasse kann unter den o. g. Voraussetzungen und soweit
nicht Rechte der Lieferanten eotgegenslehen die Herausgabe des

Inventars vom Sicheomgsgeber verfangen, es in ihren unmihelbaren
Besitz nehmen öderes an anderer Stelle einlagem: die Sparkasse haf
tet hierbei nur für Sorgfalt bei Auswahl des Verwahrers. Sie ist auch 11.2 Grundlage für dis Bemessung des realisierbaren Werts des Ober-
befugt. das Inventar freihändig, auch durch Abtretung des Herausgabe- tragenen Inventars ist zunächst der Einkaufspreis, wenn es vom Siche
anspruchs oder durch öffentliche Versteigenjng zu verwerten oder rungsgeber gekauft wurde. Hat der Sicherengsgeber das Inventar
unter Berechnung eines angemessenen Preises selbst zu übernehmen selbst erzeugt brw. be- oder verarbeitet, so sind die Herstellungskosten
und sich damit für ihre Forderung zu befriedigen, Oer Vereinbarung (Material-, Fertigungs- und Sonderkosten) anzusetzen. Vom so ermit-
sofortiger Barzahlung des Kaufr>reises bedarf es nicht. teilen Wert wird ein angemessener Sicherheiisabschisg wegen etwai

ger Wef1jrjndefur>gArerwertur^g5risiken vorgenommen. Soweit Eigerv
tumsvorbehalte bestehen, sind noch nicht gezahlte Kaufpreisantel le

Die Sparkasse kann ferner vom Sicherungsgeber verlangen, dass
dieser das Inventar verwertet oder bei der Venvertung rritwi.-kl. Oer

Sicherungsgeber hat alles, was er bei der Verwertung des Inventars
erlangt, unverzüglich an die Sparkasse herauszugeben.

abzusetzen.

11.3 Die Sparkasse kann die Freigabepflicht auch dadurch erfüllen,
dass sie artdere Sicherheiten in entsprechertdem Umfang freigibt.

Den beim Verkauf, der Selbstöbemahme oder der Eirttlehur>g gegen

über der Schuld erzielten Mehrerlös hat die Sparkasse dem Siche

rungsgeber zu vergüten. Aus umsalzsteuertid^en GrOnden ist die Spar
kasse berechtigt, für die in der Verwertung liegende Lieferung durch 11.4 Sowert der Sicherungsgeber selbst der Kreditnehmer ist. wird die
Gutschrifl abzurechnen. Der Sicherungsgeber erklärt sich dankt ein^rer- Sparkasse, wenn sie von einem Bürgen oder einem sonstigen Dritten

befriedigt wird, Ihre Rechte auf diesen übertragen, es sei denn, ihr wer
den Ansprüche anderer nachgewiesen.

startden.

10.4 Reicht der Verwertungserlös nicht zur Befriedigung sämtlicher
durch die SicheningsObertragung gesicherten Forderungen aus, so

wird er nach billigem Ermessen der Sparkasse verrechnet. Das Gleiche
gilt für Zahlungen zur AblÖsur>g der Sicherheit.

12 Allgemeine Geeehäftabodingungen
11 Frolgabo von SIcherhoiton Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ergänzend die

11.1 Die Sparkasse isl zur Freigabe des Invenlars vetpHichtel, sobald Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sparkasse (AGB) Ver-
aller ihrer Ansprüche gegen den Kreditnehmer befriedigt bt. tragsbestandtell sind. Die AGB könner» In den Kassenräumen der ;

Sparkasse eingosohen werden*.
sie wegen

Sie ist schon vorher auf Verlangen zur Freigabe von Gegenständen

Oer Vertrag und die Mehrtenigung sind von allen auf Seite I genannten Sichenjngsgebem lu ünierschrerben'Aniage(n)

(falls abweichend von Seite t)Oct. DatumLegltimationfldentittjlening

ntma unnUnts/echiiftlen] des SIcherungsgebors

1. Pefs. bek. u bereits legitimiert bei Konto	

lujgawiasen dü/ch Q Penonaleusweis / Q Reisepass
gültig bis	

ui

Nr.

JK & Hawerkamp GmbH
' ausgasfeW von —		

I Staatsangehörigkeit 			

I Gebunsod			
I I 2. Peis. bek. u. bereits legitimiert bei Konto	

r~1 Personalausweis/Q Reisepass
gültig bis	 	

vertreten durch

Ausgewrosen durch

i Nr	

ausgestellt von	

Staafsangehdrigkeit

Geburtsort	 die Spafkass^y^
(mh Datum, falls abweichend)
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$ Sparkasse

Stadtsparkasse Lengerich

Rathausplatz 5-7

49525 Lengerich
Ust-IDNr. DE125501924Raumsicherungsübertragung Waren

mit Abtretung der Verkaufsförderungen Geschaflszeidien 73213003AA//Fz

Ort, Datum Lengerich, 30.10.2014

Zur Sicherung aller Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbi ndung gemäß Nr. 2 übertrSgt/Cibertragen

Firma

JK & Hawerkamp GmbH

Münsterstr. 9- 11,49525 Lengerich

- nachstehend der Sicherungsgeber genannt - der Sparkasse das im Folgenden umschriebene Sicherungsgut.

1 Sicherungsgut

1.1 Angaben zum Sichsrungsgut

Die Übertragung erfasst alle Roh-, Hflfs- ur>d Betnebssloffe. unfertigen Erzeugnisse, unfertigen Leistungen sowie die fert^en Erzeugnisse und
Waren (Sicherungsgut), die sich im Sicherungsraum befinden und während der Dauer der Geschäftsverbindung dorthin verbracht werden.

1.2 Sicherungsraum

Der Sicherungsraum besteht

aus den aus der Anlage Nr.

r\i

O

%0
O

O

o

□ \ I aus folgerjden Flädien:aus folgenden Räumlichkeiten'ersichtlichen

Münsterstr. 9-11, 49525 Lengerich

beiliegt, rot gekennzeichnet.Der Sicherungsraum ist in dem Lageplan, der diesem Vertrag als Anlage Nr

^ Oer Sichenjngsgeber ist Mieter/Pächter des Sicherungsraums.
I Er hat der Sparkasse den Dauerauftrag auf Zahlung des MIet- oder Pachtzinses erteilt.

1.3 Versicherung des Sicherungsgutes

Das Sicherungsgut Ist gegen Feuer- und Bnbruchdiebslahlschaden - und’

Neuwert/ □ Zeitwert) bei der

schaden - I
I

im vollen Werte (I

Versicherungs-Nr.
I

versitf^ert. Der Sfcheoingsgeber legt den Versicherurrgsscheln vor. Die Prämien sind voll bezahlt.

2 Sicherungszweck

Das Sicherungsgul dient zur Sicherung alter bestehenden und kOntUgen, auch bedingten oder befristeten Forderungen der Sparkasse gegen

JK & Hawerkamp GmbH, Münsterstr 9- 11,49525 Lengerich

I

1

- nachiStehend der Kreditnehmer genannt - aus Ihrer bankmäßigen Geschäftsverbindung (insbesondere aus laufender Rechnung. Krediten
und Datiehenjeder Art einschließlich etwaiger gesetzliche.’'Ansprodte und Wechseln). Es sichert auch Ansprüche gegen den Kreditnehmer aus
Wechseln, auch soweit sie von Dritten hereingegeben werden, aus Abtretungen oder gesetzlichem Forderungsobergang und aus vom Kredit
nehmer gegenüber der Sparkasse übernommenen Bürgschaften ab deren Fälligkeit, soweit die Sparkasse diese Ansprüche im Rahmen ihrer
bankmäßigen Geschäftsverbindung mil dem Kreditnehmer erwirbt.

3 Bestandsverzeichnis

Der Sicherungsgeber verpflichtet sich, der Sparkasse^

jährlich

unaufgefordert Bestandsverzeichnisse Ober das Sicherungsgut zu überservlen, erstmals mil Abschluss dieses Vertrages. Oie Sparkasse karv'i
ein Bestandsverzeichnis auch in kürzeren Zeitabschnitten vertar>gen. Aus dem Bestandsverzeichnis müssen sich zumindest Art, Menge,
Beschaffenheit und Preis des Sichenjngsgutes ergeben. Der Umfang der Sicherungsübertragung wird durch ein unvollständiges Bestandsver
zeichnis rvcht beeinträchtigt.

Oer Sicherungsgeber versichert, dass das bei Vertragsschiuss im Sicherungsraum befindliche Sicherungsgul entweder in seinem Eigentum oder
unter dem Eigerftumsvorbehalt seiner Lieferanten steht, so dass er ein Anwartschaftsrechl auf den Eigentumseiv«erb hat. Er verpflichtet sich, auch
spater nur solche Gegenstände in den Sicherungsraum einzubringen, die entweder In seinem Eigentum oder unter dem Eigentumsvorbchalt sei
ner Lieferanten stehen,

4 Besondere Vereinbarungen
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iraglich eingetretoner oder bekannt gewordener Umstande eine Verän
derung der Risikolage ergibt. Zu diesen Umständen kOnr«n z. B. eine
Verschlechleauig oder drohende Verschlechterung der wirtschaftli
chen Verhältnisse des Sicherungsgebers, eirres Mithaftenden oder

Borgen oder des Werts bestehender Sicherheiten zählen.

5 Erwerb des Eigentums

5.1 Einigung über die Übertragung dos Eigentums/
Anwartscheftsrochts

Der Sicherungsgeber Gberträgt der Sparkasse das Eigentum bzw.

Miteigentum am Sichcrungsgut im Slcherungsratm, sowsjit Ihm dieses
bereits zusteht. Er Cberträgt ferner sein Eigentum an dem Sichenjngs-
gut, das später in den Slcherur^gsraum eir^gebrachl wird. Ist das im
Sichernngsraum befindliche oder noch einzubringende Sioherungsgut

unter Eigenlumsvcrbehall geliefert w/orden, so überträgt der Siche
rungsgeber der Sparkasse sein Anwartschaftsrechl auf den Elgentums-

erv/erb (aufschiebend bedingtes Eigentum). Das Eigentum und das
Anwarlschaftsrechl gehen mit Vertragsschluss, spätestens mit der Eirv
bringung in den Sicherungsraum, auf die Sparkasse über.

5.2 Übergabeersatz (Besitzrecht am Sicherungsgut]

Oie Übergabe des Si^erungsgutes an die Sparkasse wrd dadurch
ersetzt, dass der Sicherungsgeber das Sichcrungsgut sorgfältig und
sachgemäß für die Sparkasse verwahrt. Für den Fan, dass sich das
Sicherungsgut im unmittelbaren Besitz eines Dritten befindet, tritt der
Sicherungsgeber seinen Herausgabeansparch gegen den Dritten an

die Sparkasse ab.

5.3 Eigentumsvorbehalls

Die Sparkasse ist berechtigt. Zahlungen an die Üeferarrten für Rech
nung des Sicherungsgebers zu leisten, um den Bgenlumsvorbehalt
des Lieferanten aufzuheben und den Eigeniumsübergang auf sich
herbeizuführen.

Soweit der Sldierungsgeber gegenwärtige oder künftige Ansprüdie
auf Freigabe von unter EigentumsvorbehaÜ stehenden Waren gegen
seine Lieferanten hat. thtt er diese an die Sparkasse ab.

Für den Fall, dass die Voraussetzungen fi^r den Übergang des Eigen
tums von einem Lieferanten auf die Sparkasse aus irgendeinem
Grunde nicht einlrelen, tritt der Sicherungsgeber hiermit der Sparkasse

alle ihm aus diesem Umstand gegen den Lieferanten erwachsenden
Rechte ab. insbesondere den Ansprijch auf RCickzahlung bereits

erbrachter Leistungen.

5.4 Vararbeltung des Sicherungsgutos

Der Sicherungsgeber darf das Sicherungsgut selbst verarbeiten oder

durch Dritte verarbeiten lassen. Die Verarbeitung erfolgt unentgeltlich
im Auftrag der Sparkasse, die Herstellerin gern. § 950 BGB Ist und ohne
weiteres EigenlCmertn der durch die Verarbeitung gewonnenen Waren

wird, soweit nicht der Eigentumsvorbehalt eines Ueferanlen entgegen-

steht Sollten durch die Verarbeitung Rechte der Sparkasse untergeben

und der Sicherungsgeber Eigentümer der neuen Sachen werden, so

gilt als vereinbart, dass das Eigentum in dem Augenblick des Erwerbs
durch den Sicherungsgeber von diesem auf die Sparkasse übergeht

Soweit erforderlich, tritt der Sicherurgsgeber schon jetzt seine Ansprü

che gegen einen Dritten auf Herausgabe der aus der Verarbeitung

hervorgegangerien Waren an die Sparkasse ab.

Alle Bestimmurtgen dieses Vertrages gelten enisprechertd für die aus
dem Sichenjngsgut hergestellten Halb- und Fertigfabrikale sowie alle

nachl-ägiich in den Sicherungsraum verbrachten Waren

8 Versicherungen

Der Sicherungsgebet verpflichtet sich, audi die kCmfOg fälligen Versiche
rungsprämien an das/dia unter Nr. 1.3 genanntej'n Versicherungsu nter-

nehmen pünktlich zu bezahlen und die Zahlungen auf Ver1ar>gen nach

zuweisen. Oie Sparkasse ist berechtigt, notfalls selbst die Prämien zu

Lasten des Sicherungsgebers zu zahlen.

Die Sparkasse ve.'zichlet auf den Eintritt in den Versicherungsvertrag.
Alle aus dem Versicherur^svertrag entstehenden gegenwärtigen und
k0f)fügen Ansprüche gegen die Versichenrngsgesellschafl. die das

Sicherungsgut betreffen, tritt der Sicherungsgeber hiermit an die Spa.'*

kasse ab. Der Sicherungsgeber teilt der Versicherungsgesellschaf t mit.

dass das Sichenungsgut Eigentum der Sparkasse ist und dass sämt

liche Rechte aus dem Versicherungsvert'ag, die das Sicherur>g5gut be
treffen, der Sparkasse zustahen. Oer Skheamgsgeber beantragt durch

Vermittlung der Sparkasse bei dem genannten Versicheorngsunter-
nehme.n auf besonderem Vordruck, der Sparkasse für das Sicherungs*

gut den üblichen Sicherungsschein bzw. die Qbüche Sichcrungsbest äU-

gung zu erteilen; bessere Rechte der Lieferanten werden hierdurch
nicht berührt.

8 Weitere Pflichten des Sicherungsgebers

Der Sicherungsgeber verpflichtet sich,

8.1 das Sicherungsgut nur inr>erhalb der Grenzen einer ordnurtgs-

gemäßen VMrtschafl aus dem Sich>erungsraum zu entfernen;

8.2 der Sparkasse, einem von dieser beauftragten Treuhär>dcr oder

ihrer zuständigen Prüfungsste'le jederzeit auf Anfordem seine Bücher,
Bilanzen. Abschlüsse und Geschäflspapiero vorzulegen oder die Ein
sicht und Prüfung dieser Vorgänge zu gestatten, jede gewünschte Aus-
kunß zu erteilen und dte.BesIchligung seines Betriebes zu ermöglichen.

Die zur Prüfung der Sichorheiton erforderlichen Untorlagen kön
nen direkt bei den Beratern des Sicherungsgebers in Duchfüh-

rungs- und Steuerangelegenheiten nach Rücksprache mit dem
Sichorungsgober angefordort werden. Soweit die genannten Unter-

lagen auf Oalenlrägem gespeichert sind, ist der Sicherungsgeber ver

pflichtet, diese in angemessener Frist lesbarzu machen;

8.3 jede Maßnahme zu vermeiden, durch die Orilten, die an den Siche
rungsrechten der Sparkasse rechtlich oder wirtschaftlich interessiert
sind, die Rechtsstellung der Sparkasse verborgen bleibL 0fr Siche-
rungsgeber hat die Sparkasse umgehend schriftlich^.zu benachrich
tigen, wenn das Sicherungsgut von einem Dritten gepfändet wird, und
hat dem pfändervten Drillen mitzuteilen, dass der Sparkasse die Rechte
am Sicherungsgut übertragen sind;

8.4 das Sicherungsgut sorgfältig zu behandeln und auf seine Kosten
instand zu halten;

8.5 die Sparkasse dabei zu unterstützen, das Sicherungsgut als ihr
Eigentum kennliith zu machen;

8.6 schriftliche Erklärungen, dass er das Anwarisohaftsrechi an den
unter Eigentumsvorbehall stehenden Waren und die in Nr. 5.3 Abs. 2

genannten Rechte an die Sparkasse übertragen hat, auf Verfangen der
Sparkasse auszuhändigen, die zur Weilerieitung an den Lieferanten
berechtigt ist;

8.7 die Verbindlichkeiten, durch deren Bestehen der Eigenlumsvor-
behalt der Lieferanten bedingt ist. bei ihrer jeweiligen Fälligkeit zu
begleichen;

8.8 den Miet-ZPachtzins für den Sicherungsraum pünktlich zu bezah
len und die Zahlungen auf Verlangen der Sparkasse nachzuvreisen.

9 Verkauf dar Waren

9.1 Die Sparkasse gestaltet dem Sicherungsgeber, im Rahmen seiner
ordnungsgemäßen Geschäftsführung über das Sicherungsgut zu ver

fügen.

9.2 Soweit der Verkaufspreis (Nr. 9.1) nicht Zug um Zug in bar geleistet

wird, tritt der Sicherungsgeber hiermit die ihm zustehende Forderung
auf Bezahlung des Verkaufspreises an dla Sparkasse ab. Auf Verlangen
hat er der Sparkasse jeweils Rechnungskopien einzureichen.

9.3 Forderungen, die dem veriängerten Eigentumsvorbehall eines
Lieferanten des Sicherungsgebers unterliegen, sind mit dent Zeitpunkt

an die Sparkasse abgetreten, in dem sie nicht mehr durch den verlän

gerten Eigentumsvorbehalt erfasst werden. Bei Fordenjngen, die nur

zum Teil einem verlängerten Eigcnlumsvorbehatt unterliegen, gilt dies

nur bezüglich dieses Teils; der dem Sicherungsgebe.' zustehende Teil
wird unmittelbar vor. der Abtrelur>g erfasst. Bezüglich der einem verlän

gerten Eigentumsvorbehall unterliegenden Fo.'derur^en bzw. TeDfor-

derungen bitt der Sicherurgsgeber hiermit seine gegen den Lieferanten

gerichteten Ansprüidie auf Übertragung (Freigabe) dieser Forderungen
an die Sparkasse ab.

9.4 Der Sicherungsgeber hat der Sparkasse auf Verlangen für die

Drittschuldner bestimmte Anzeigen über die vorgenommenen Abtre
tungen der Forderungen auszuhändigen. Die Sparkasse wird die Abtre
tung zunächst nicht offen legen, ist aber unter den Voraussetzungen

der Nr. 10.1 hierzu berechtigt. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Sidie-

njngsgeber berechtigt und verpflichtet, die abgetretenen Fordenjngen
Hh Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs emzuziehen.

Das Einziehungsrecht des Slcherengsgebers erlischt spätestens mit

dem VMderruf seitens der Sparkasse. Unabhängig von sonstigen Erto-

schensgründen erlischt das Einziehungsrechl immer, wenn der Siche-
rungsgeber ein gerichtliches Insotvenzverfahren über sein Vermögen

beantragt hat.
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$11 Freigabe von Sichorheiten10 Verwertungsrecht der Sparkasse

10.1 Die Sparkasse ist berechtigt, das Sicherungsgut zu verwerten, 11.1 Die Sparkasse ist zur Freigabe des Sicherungsgutes verpfliditet,
wenn sobald sie wegen alter ihrer AnsprOche gegen den Kr^ilnehmer befrie-

- ihre gesicherten Forderungen fällig sind und der Kreditnehmer mit ^*9* ist. Sie ist schon vorher auf Verlangen zur Freigabe von Gegeiv
seinen Zahlungen in Verzug ist oder ständen nach ihrer Wahl verpflichtet, wenn und soweit der realisierbare

^ . j Werl des Sicherungsgutes, der abgetretenen Forderurwen aus dem
- der Kredilneh.’ner seine Zahlungen eingestellt hat oder . .. ^ .. .. „

^ ” Weiterverkauf (Nr. 9.2} sovvie alter sonstigen Srcherheilen 110 v. H. aller
- ein genchtfiches Insolvenzverfahren Ober sein Vermögen beantragt gesicherten Forderungen der Sparkasse nidit nur kurzfristig übersteigt

worden ist Oje Deckungsgrenze von 110 v. H. erhöht sich ixn den jeweils aktuellen
Soweit bei der Abtretung von Verkaufsförderungen die vorherige Offen- Umsatzsteuersatz. soweit Oie Sparkasse mH der Abfühnjng der Um

legung erforderlich Ist gelten die obigen Voraussetzungen entsprechend, satzsieuer aus VerwertungsertCsen belastet ist

10.2 Die Sparkasse wird die Verwertung mrt angemessener Nachfrist
vorab androhen, soweit dies nicht untunlich ist. HinsichUich abgelrete- 11.2 Grundlage für die Bemessung des realisierbaren Wertes des
ner Forderungen gilt dies auch für die vorherige Offenlegung. Die Frist übertragenen Sicherungsgutes ist zunächst der Einkaufspreis, wenn
wird so bemessen sein, dass sie dem Sichenjngsgeber sowohl das Vor- es vom Sicherungsgeber gekauft wurde. Hat der Sidterungsgeber das
bringen von Anwendungen als auch das Bemühen um Zahlung der Sicherungsgut selbst erzeugt bzw. be- oder verarbettel, so sind die Mer-
geschuldeten Betrage zur Abwendung der Verwertung ermöglicht, slellungskoslen (Materie!-, Fertigungs- und Sonderkosten) anzuset-
Soweft der vorliegende Vertrag für den Sichenjngsgeber ein Handels- zen. Vom so ermittelten Werl wird ein angemessener Sicherheitsab-
geschaft nach HG8 ist beträgt die Frist grundsätzlich eine Woche, im schlag wegen etwaiger WertminderungA/erwenungsrlsiken vorgenom-
Übrlgen wird sie in der Regel 4 Wochen iMiragen.

Eine Fristsetzung ist nicht erfcMdertich, wenn der Sicherungsgeber Kau^eisanteiie abzusetzen,
seine Zahlungen eingestellt hat oder die Eröffnung eines gerichtlichen
Insotvenzverfahrens über sein Vermögen beantragt worden ist

men. Soweit Eigentumsvorbehatte bestehen, sind noch nicht gezaNle

11.3 Bezüglich der Forderungen aus dem Weiterverkauf werden bei
der Ermittlung des realisierbaren Wertes Forderungen nicht berück

sichtigt,

- die auf die Sparkasse nicht Cbergegangen sind (z. B. bei verlänger

ten Eigentumsvorbehallen) oder

J0.3 Unter mehreren Sicherheiten hat die Sparkasse das Wahlrecht
Bei der AuswaN und Verwertung wird die Sparkasse auf die berech
tigten Belange des Sicherungsgebers tunlichst Rücksicht nehmen.

Oie Sparkasse kann unter den o. g. Voraussetzungen und seweK nicht
Rechte der Lieferanten enigegenstehen die Herausgabe der Waren - die von Dritten gepfändet oder an Dritte verpfändet sind, wenn das

I vom Sicherungsgeber veriangen, sie in ihren unmittelbaren Besitz neh
men oder sie an anderer Stelle eintagem; die Sparkasse haftet hierbei

^ nur für Sorgfalt bei Auswahl des Verwahrers. Sie Ist auch befugt, das
Sicherungsgul freihändig, auch durch Abtretung des Herausgabe
anspruchs oder durch öffentliche Versteigerung zu verwerten oder
unter Berechnung eines angemessenen Preises selbst zu übemehmen
und sich damit für ihre Fordenjng zu befriedigen. Der Vereinbarung - die aich gegen Drittschuldner mit Sitz im Ausland irchten,
sofortiger Barzahlung des Kaufpreises bedarf es nicht. Desgleiche.n ist vveitc.-hin wird bei der Ermittlung des realisierbaren Wertes der Forde-

J die Sparkasse berechtigt, die vom Sicherungsgeber abgetretenen For- njngen aus dem Weiterverkauf ein angemessener Sicherheitsabschlag
I denjngen einzuztehen. wegen etwaiger Forderungsausfälle vorgerKjmmen,

Recht des Dritten Vorrang hat. oder

- soweit zur Aufrechnung geeignete Forderungen von Orittsüiuldrrem
gegenOberslehen oder

- bei denen eine Mängelgewährleislung geltend gemacht ist, aller

dings nur ln Höhe des Gewahrleistungsanspruchs, oder

Oie Sparkasse kann ferner vom Sicherungsgeber verlangen, dass die
ser das Sicherungsgut verwertet oder bei der Verwertung mifwirkt. Der
Sicherungsgeber hat altes, was er bei der Verwertung des Sicherungs-
gules erlangt, unverzüglich an die Sparkasse herauszugeben.

Den beim Verkauf, der Selbstübemahme oder der Einziehung gegen

über der Schuld erhellen Mehrerios hat die Sparkasse dem Siche-

njogsgeber zu vergüten. Aus umsatzsleueriichen Gründen ist die Spar
kasse berechtigt, ftlr die ln der Verwertung liegende Lieferung durch
Gutschrift abzurechnen. Der Sicherungsgeber erklärt sich darrtt einver
standen.

Die Sparkasse kann die Freigabepftichl auch dadurch erfüllen, dass

sie andere Sicherheiten in entsprecherxlem Umfang freigibt.

11.4 Soweit der Sichenjngsgeber setbsl der Kredrtnehmer lat. wird die
Sparkasse, werm sie von einem Bürgen oder einem sonstigen Dritten
befriedigt wird, ihre Rechte auf diesen übertragen, es sei denn, Ihr
werden AnsprOche anderer nachgewfesen.

12 Allgemeine Geschäftsbedingungen

10.4 R^cht der Vetwertungsertös nicht zur Befriedigung sämtlicher Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ergänzend die AJIge-
durch die SicherungsOberlragung gesicherten Forderungen aus, so meinen Geschäftsbedingungen der Sparkasse (AGB) Verfragsbe-
wird er nach büfgem Ermessen der Sparkasse verrechnet- Das Gleiche slandleil sind. Die AGB können in den Kasseivaumen der Sparkasse

eingesehen werden^.; gilt für Zahlungen zur AblOscaig der Sicherheit.

Ar,lage',r) Der Vertrag und die MeMertigung sind von allen auf Seite 1 genannten Scrierungsgebem zu unlersehreiben!
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(i Anlage zum SIcharungsUberelgnungsvertrag mit Sparicasse/Landesbank

Stadtsparkasse Lengerich
Rathauspialz 5-7

49525 Lengerich
Ust-IDNr. DE125501924

vom

Verzichtserklärung

zum Sicherungsgut Geschaflszeictien 53458003/Fz

I

I ■
Vsrmiotsr/Verpachter

Herr

Edwin Hawerkamp
Franz-Kafka-Str. 9

49525 Lengerich

1 : 1 GrundpfandrechtsgUubiger:2

^ Die umseiög a'jfgeführten Gegensiande werderWWurden durch den Sichetungsgeber in den Sicherungsraum eingebrachl und sind mit
—’ der Einbringung dem Vermieter- afzw. Verpachterpfandrechl unterworfen.

Ich/Wir, der/dle Vormieter bzw. Verpachter, verzlchle{n> hiermit auf das Vermieter- bzw. Verpachterpfandrecht, das mir/uns an diesen
Gegenständen zusieht bzw. mit Eir^bringung zustehen wird.

Ich/Wir verpf)ichte(n) mich/uns, bei einer etwaigen Verdul^rxjng des Grundstocks auch die ausdrOckliche Verzichtserklärung des
Erwerbers belarbringen.

1

#

Ort. OaUim Unterschrlftfen) des VermletorsyVorpächtsrs

Lengerich, 31.10.2014

r

. eingetragen im2 Ich/Wir, der/die Gläubiger des GrurvSpfandrechts über'

Abi. III Nr.Gnjndbuch von Barv! Blatt/Hefl

geben die umseilig aufgefOhrlen. der Sparkasse/Landesbank zur Sicherheit cibereigneten Gegenstände, wenn ut>d soweit sie jetzt oder
[n Zukunft der Zubehörhaftur>g für unser Gnjndpfandrecht unterliegen, aus dieser Haftung frei. ichn/Vir bewillige(n) und beantragefn)
bereits hiermit die Aufhebung einer eventuellen Zwangsversteigerung oderZwangsverwaKung in die freigegebenen Zubehörslücke.

Bei Abtretung der Grundschuld werde(n) ich/wir eine entsprechende ErWanjng des neuen Gmndschuldgiaubigere beibringen.

E
3 Unterschriftfen] des GrundpfandrechtsgiaublgersOrt Datum

n

o

o

Lengerich, 31.10.2014O

s
<N

153 A

fll Legitimation2 S Ol
« "C

a U Legitimetion geprüft und für die Richtigkeit der Un^rschrtfl(en) (mit Pers.-Nr.):
(O

ili
2^

?li i d«U«Q uo4 WlhrurtQ«&«x»ict)nuf>g.

28.01.2025, 08:488 von 34
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kVerzeichnis der übereigneten Sachen

tSämtlichs im Sichenjngsraüm

Münsterstr. 9-11. 49525 Lengerich
Siehe Anlage 1-3

gegenwärtig und künftig eingobrachton Gegenstände.

Folgende Gegenstände'

Einkaufs-ZAnschatfungspnis-Genaue Bezeichnung des Sicherungsgutes: Arl Gattung. Menge. Gewicht. Marke.
(Kenrh)N’jmmer, sonstige genaue Bezeichnung

Laufende

Nummer

#

fiC

3

r»

o

o

(S|

C
9

Fortsetzung auf Folgeblatt/Folgebiattefn.
o

S
o

^ 0«n«wt d«s Slchvrun^tfMim«.

^ und Wil>rung»b«z«iehnung.
ov
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Geschäftsraum-Mietvertrag Haus&Grund’1 I

zwischen Vermieter;

Vor- und Zuname. be< 0eeel(sc)u-1er>: Rechtsfom

Herm Edwin Hawetlramp 1

vertreten discn

i...

Adresse, Toieton. Te'efex, 't-Mall

- Franz Kafka Str. 9 ,49525 Lengcrich, Tel.: 05481*3582, E*Maii: redzac.Hawerkampt^snanet.de

,A,--

M

Steuer- oder tO-hiATi.Tier, forlaid'tsnde O&KM- oder t.lletrcjnvnefe

■o

o

Steuernummer: 327/5793/5172e
o

und Mieter:
a
9

Uar-trdZLnama, B9t:s. V«rtretar. b« Getslschaitan: RectHsIo.-;;'., Hsni.*eisr«s‘4‘.sr, vert.‘alijngsbat'jgta und hsttsnd« Geselisdvtftsr tzw'OssehtftsiOtw

JK&HawerkampGmbH,Handelsregister; B9919, vertreten durch: Edwin Hawerkamp, Jens Kröger ●

■?

I
AdresM, Tel«lor>. T«l«f jx, E-Mail

Münsterslr. 11, 49525 Lengorich , Toi.: 05451*84077

Vor- und Zuname, 99.' s. Vert-t'.er, bei Oesr'iscnalten; Rechtsform, Ha-irtdsregistw’. vertrotungsbdogte und hartord« Oese-JschaAer bm GesebaftstObrer

Adresse, Telaton, Tetolax, E-Mail

folgender Mietvertrag für d.e Nutzung von Räumen unä/oder Flächen geschlossen:

§ 1 Mietgegonstand, Miolzweck, Schlüssel, Konkurrenzschutz

Vermiete: werden folgende, auf dem Grundstück1.

TT'
' ■ TMQnstcrstr. 9, 49525 Lengorich

getegens Räume, Räumtelte. Flächen. Steilplätze usw. (genau bezeichnen):

Geschäftsräume, Büro, Kundentioiette. Technikraum,

Größe ca. 290qm

Der Mieter übernimmt die Mietsacne in folgendem Zustand:

(Neubau

●

Mftvermiotet wi."d weiterhin folgendes Zubehör

6 Stellplätze irr Hof

Die Vermiotung erfolgt zu folgerKlem 3etriebs-/Nutzungszweck:2.

Verkauf und Handel mit Haushalts* und Elektronik-Geräten

Eine Änderung des Befriebs-ZNutzungszwecks bedarf der vorherigen Zustimmung des Vermieters.
Der Mieter ist verpflichtet. Ladenlokal e, Gaststätte."! und ähnliche Betriebe während der üblichen Öffnungszeiten (mit Ausnah
me kurzfristiger Schließungen wegen l.nventur, Betriebsversammlu ng etc.) zu betreiben.
Für seine Zwecke eventuell erfordeniene behörd iche Genehmigungen und Erlaubnisse in persönlicher und sachlicher Hin
sicht hat der Mieter auf eigene Kosten einzuholen, behördliche Auflagen auf eigene Kosten zu erfüllen.

Dem Mieter v^-erden für die Mietzeit folgende Schlüssel übergeben:

3.

4.

wird noch schriftlich erfaßt

Die Anfertigung v/eiterer Schlüsse! durch den Mieter bodaif der vorhorigen Zustimmung des Vermieters. Bei Verlust eines
oder menrerer Schlüssel durch den Mieter kann der Vermieter ohne den Nachweis eines Verschuldens des Mieters auf

dessen Kosten Ersatzschlüssol anfsriigen lassen. Ist die Gefahr des Missbrauchs abhanden gekommener Schlüssel durch
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Haus&Grund*1 I

den Mieter nicht sicher auszuschließen, ist der Vermieter auch berechtigt, auf Kosten des Mieters betroffene Schlösser brw.

Schließaniagen austauschen zu lassen.

5. Der Vermieter gewährt aem Mieter keinen Konkurrenz- oder Sortimentsschutz.

§ 2 Mietzeit. Kündigung

1. Unbefristeter Mietvertrag:

Das Mietverhältnis beginnt (frühestens) am

Es kann von jeder der Parteien mit einer Frist von

und läuft auf unbestimmte Zeit.

i

«

●urM Za'l

(d

Wochen’

Monaten'

ohne Arrgabe von Gründen gekündigt werden,

oder

f~ Quartals-,*Monats-,’ Jahresende’zum●Q

9
9

«
* brcie aiArsuz«*!

3
S»

2. Befristeter Mietvertrag: Das MieWerhältnis beginnt am _

j j Es erdet, ohne dass es einer Kündigung bedarf,

jn Es ver ärgert sich au! unbestimmte Zeit.

X Verlängerungsoption:

Der Mieter hat das Recht, durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vermieter, die diesem

vor Mietende zugenen muss, die Fortsetzung des Mietverhältnisses um weitere

X Automatische Verlängerung:

Es veriängert sich (nach Ablauf ggfls. ausgeübter Verlängerungsoption) um Jeweils ^
nicht von einer Vertragspartei

' ar.ncr*:-«ro »>ifcr«u:4n

3. Abweichend von § 2 Ziff. f. oder 2. beginnt das Miotverhältnis jedoch nicht vor der Räumung der RächerVRäume durch den
Vbrmieter bzw. nicht vor Fertigstellung der Mietsache, wobei die Haftung des Vermieters für einfache Fahrlässigkeit ausge
schlossen wird. Kündigungsrechte des Mieters werden hiervon nicht berührt,

4. Das Recht der Parteien zur außerordentRchen Kündigung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

5. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen und - sofern Fristen zu wahren sind - dem anderen Vertragsteil spätestens am letz
ten Werktag vor Beginn der Kündigungsfrist zugegangen sein.

6. Setzt der Mieter den Gebrauch der Mietsache nach Ablauf der Mietzeit fort, so tritt ein© stillschweigende Verlängerung des
Mietvorhältnisses (§ 545 BGB) nicht ein.

und endet am15.10.2014 31.12.2019
I

a)‘2

b)'

c)*

herbeizuführen.

ay

, falls es●,\5 Jahre

Monate vor seinem Ablauf gekündigt wird..12

Z&'i »ntnfri

§ 3 Miete, Staffolmlete, Wertsicherung, Mietanpassung

1. Der Mietar hat monatlich folgende Miete an den Vermieter zu zahlen;

; .'2100,00aa) Gsscnäftsrüume, 2100,00 EURa) Grundmiete
P-

bb) ^ I Garage I I Stellplatz EUR
-●« ●● .

aa) Heiz- und Warmwasserkosterrveraus-

● Zahlung gern. § 5 Ziff. 1 a	
b) Betriebs-/ Noben-

kostenvorauszah-

lungen

EUR

} EUR 100,00

bb) Vorauszahlung übrige Betriebs-/ Neben-
' kosten gemäß § 5 Ziff. 1b

"100,00EUR

c) Umsatzsteuer in jewfeils gesetzlicher Höhe, z. Zt. 19 % (s. § 4) EUR , 418.00

EUR 2618,00Gesamtbetrag

Der Gesamtbetrag der Miete soll auch dann gelten, wenn die Verpflichtung zur Zahlung der Umsatzsteuer nach Vertragsab
schluss entfällt.		

2. Die anfäng'iche Grundmiete nach Ziff. i a beträgt monatlich insgesamt EUR | .●„●u; -77..'
gesetzlichen Umsatzsteuer in jeweils gültiger Höhe, soweit der Vermieter umsatzsteuerpflichtig Ist

— I zuzüglich der

beträgt diese Miete EURAb dem

beträgt diese Miete ● ● £URAb dem

EURbeträgt diese MieteAb dem

EOrt *beträgt diese MieteAJadem

EURbeträgt diese MieteAb dem

ggf. jeweils zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer sowie Betr ebs-/ Mebenkostenvorauszahlungen In jeweils gültiger Höhe

Seite 2 von 11
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Wrd keine Staffelmiete nacn § 3 Ziffer 2 vereinbart bzw. ist der Zeitraum der vereinbarten Staffelmiete abgelaufen, ändert
sich die in § 3 Ziffer 1 a vereinbarte Miete entsprechend der Veränderung des vom Statistischen Bundesamt zuletzt veröffent
lichten Verbraucherpreis ndex für Deutschland {auf der Basis 2010 = 100), wenn der Stand bei Vertragsbeginn oder gegen
über der letzten Mietänderung eine Veränderung von mehr als 5% erfahren hat. Die Änderung der Miete wird ab dem ouf die
Ankündigung folgenden Monat wirksam. Bei jeder weiteren Indexänderung gegenüber der jeweils letzten Änderung der Miete
ist diese Regelung entsprechend anwendbar.

Der vofbezeichne'.e Index hatte im Monat [
Sollte die Rege ung un;e' § 3 Ziffer 3 unv/irksam sein oder werden, verpflichten sich die Vertragsparteien, eine dem Gewollten
möglichst nahekommonde Ersatzvereinbarung zu treffen.
Kommt eine Ersatzverenbarurw nach § 3 Ziffer 4 nicht zustande, so soll ein von der Industrie- und Handelskammer zu

benennender Sachverständiger als Schiedsgutachter entscheiden. Die Entscheidung soll sich an der Änderung der Gesamt-
lebenshaitungskcsten und an der Entwicklung des Mietpreises für gewerblich genutzte Grundstücke orientieren. Die Kosten

des Sachverstanoigen tragen die Parteien je zur Hälfte,
a) Führt der Vormieter Maßnahmen zur Modernisierung der Mietsache oder zur nachhaltigen Bnsparung von Energie oder

Wasser durch oder ist er zu Veränderungen aufgrund behördlicher Anordnung verpflichtet, ist er zu einer nachfolgenden
Mieterhöhung entsprechend §§ 559 - 559 b 8GB berechtigt,

b) Bei einer verembane t Staffe'miete nach § 3 Ziffer 2 erhöht sich die vereinbarte Staffelmiete jeweils um den Erhöhungs
betrag nach Ziffer C a.

3.

einen Pu.nktestand von [ 15Ö10-2014
o

£ 4.
E

2
e

5.

■p

6.s

>

i
e

7

ä
§ 4 Umsatzsteueroption

Der Vermieter ist berechtigt, auf die Miete, Nebenkosten und sonstige umsatzsteuerpfllchtige Zahlungen Umsatzsteuer In jeweils
gesetzlich geltender Höhe zu erheben, wenn er bei oder nach Vertragsschluss auf die Umsatzsteuer optiert- Die Optionsmöglich
keit ist bc‘ Qebäuder^, mit deren Errichtung nach dem 11.01.1993 begonnen wurde, eingeschränkt.

2

§ 5 Betriebs-/ Nebenkosten, Zahlung der Miete, Verzugsfolgen, Abrechnung

1. Neber'. der Miete hat der Mieter sämtliche Betriebskosten gemäß §§ 1 Abs. 1,2 der Belriebskostenverordnung in der jeweils
gültigen Fassung und die Kesten der kaufmännischen und technischen Hausverwaltung zu tragen,
a) Der Mieter hat die Kesten für Heizung und Warmwasser (Heizkosten) zu tragen. Die Definition des Begriffs der Heiz- und

Wa/mwasserkesten ergibt s ch aus der Heizkostenverordnung. Abweichend von § 7 Abs. 1 der Heizkostenverordnung
können die Heizkosten auch bis zu 100% nach Verbraiiyh auf die Nutzer umgelegt werden. Die Umlage der Heizkosten

erfolgt im Verhältnis | j Verbrauch /1
sene Vorauszahlungen zu feistsn (§ 3, lb, aa). Im übrigen gelten - soweit anwendbar - die sonstigen Bestimmungen der
Heizkostenveroidnung in ihrer jeweils gültigen Fassung,

b) Außerdem hat der Miete- die nachfolgenden übrigen Betriebs-/ Nebenkosten anteilig entsprechend dem angegebenen
Umiagescnlüsse! zu tragen. Hierauf sind vom Mieter monatlich angemessene Vorauszahlungen zu leisten (§ 3,1b, bb).

% Flächenanteil. Hierauf sind vom Mieter monatlich angemes-

UmlageschlüsselBetriebs-/ Nebenkosten

A) Beleuchtung außerh^b der Mieträume allgemeine NK

B) V/asserversorgung, Entwässerung. Zählermiete

C) Mül:, Abfa:lbescitigung folgt durch Hausverwalter

D) Grundsteuer, laufende öffti. Gruncstücksiasten tolOt durch Recftfwng«stoBungVwTntetaf,

E) Sach- u.-.d Haftplüchtvarsicherungon rpTgl dufth RochnurigMtrllunfl VwmWar

folgt durch Hausveewatter ■ .F) Schornsteinreinigung Soweit nicht ausgefültt
giltG) Aufzug entfällt

H) Gebäuaereinigung, Urgeziaferbekämpfung entfällt Die Umlegung erfolgt
jeweils im Verhältnis der
einzelnen Nutzfläche zur

Gesamtnutz-/ Wohnfläche.

I) Hauswart folgt durch Hausverwalter KerrLotz

K) Kosten de' kaufmännischen u. techn. Hausverwaltung folgt durch Hausverwallef HerrLotz

L) Pflege der Auflenanlagen folgt durch Hausverwalter Herr Lotz
Bei vermietetem Teil

eigentum erfolgt die
Umlage der Betriebs
kosten gern, dem von der
Sgentümergemeinschaft
beschlossenen und in der

entsprechenden Jahres

abrechnung verwandten
Schlüssel zzgl. Grund
steuer.

M) Straßenreinigung, Winterdienst folgt durch Hausverwaller Herr lotz

N) Brsitbandnelz, Gemelnschaftsantennenaniage

O) Sonstige Betriebskosten:

● Wartung Elektroinstallation durch Mieter

- Wartung Feuer.varn-.'LÖscheinrichtungen

-Wartung Klima-ZLuftungsanlage durch Mieter

● Wachdienste

Kosten für Friscli-Wasser

aijWiHamvowKefHairlatzAbwasser

AbreÖirungdurtfiHMU»»otw»gBrHen~UottGas

Strom
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Die Gesamtmiete und die SetriebSKOStenrahlungen sind kostenfrei, monatlich im voraus, spätestens bis zum 3. Werktag fällig
auf das folgende Konto zu zahlen:

2.

K!o.-tnhal^

Edwin Hawerkamp
KtM<lMt*e^Jl tHwn«;

W-Bank Stelnlurt

BICIBA.N

DE21403619060211Q15810 GENQDEM1IBS ±

Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf das Datum der Gutschrift auf dem Vermieterkonto an. Der Vermieter kann

die Erteilung einer Einzugsermächtigung für die Zahlung der Gesamtmieta verlangen,
s
s 3. Bei verspäteter Zahlung durch den Mieter ist der Vermieter berechtigt, sämtliche Verzugsschaden (z.B. Mahnkosten. Verzugs

zinsen usw.) geltend zu machen. Rückstände sind für das Jahr jeweils mit mindesteris 8 Prozentpunkten über dem Basiszins
satz zu verzinsen,

Ä
m

I 4. Befindet sich der Mieter mit der Zahilung der Miete Im Verzug, so sind Zahlungen, sofern der Mieter sie nicht a.nders bestimmt,
zunäcnst auf etwaige Kosten, dann auf Zinsen, sodann auf die Mietsichorheit und zuletzt auf die Hauptschuld, und zwar zu
nächst auf die ältere Schuld, anzurechnen.

Der Vermieter ist verpflichtet, einmal jährlich nach billigem Ermessen bzw. er.tsprecherxd dem vereinbarten UmlageschlOssel
über die Betriebs-/ Nebenkosten abzurechnen. Die Abrechnurtg gilt als anerkannt, wenn der Mieter nicht innerhalb einer Frist

von 30 Tagen ab Zugang schriftlicn begründete Snwendungon erhebt. Der Mieter ist hierauf im Abrechnungsschreiben noch
einmal h nzuweisen.

ln der Entscheidung über Beginn und Erde des Abrechnungsjahrs ist der Vermieter frei, das Abrechnungsjahr muss nicht
identisch mit dem Kalenderjahr sein,

6. Sach- und Arbeitsleistungen dos Vermieters, durch die Betriebs-/ Nebenkosten erspart werden, dürfen mit dem Betrag an
gesetzt v/erden, der für eine gleichwertige Leistung eines Dritten, Insbesondere eines Unternehmers, anfatlen würde.

7. Ergibt die Betriebs-/ Neben- und Heizkostenabrechnung einen erheblichen Rück- oder Nachzahlungsbetrag oder sind sons
tige wesontHcha Änderurgon in diesen Kostenarten zu erwarten, sind beide Parteien berechtigt, eine entsprechende An
passung der monat'ichen Vorauszahlungen zu verlargen. Die Änderung der jeweiligen Vorauszahlung tritt mit dem auf den
Zugang des Anpassungsschreibens feigenden Monatsersten in Kraft.

8. Der Vermieter'St berechtigt, den Umiageschlüssel hinsichtlich der Betriebs-/ Neben- und Heizkosten nach billigem Ermessen
zu ändern, wenn dies wientige Gründe erfordern. Ein wichtiger Grund ist z.B. die verwaltungsmäßige Zweckmäßigkeit.

9. Werden Betriebs-/ Nebenkosten neu eingeiührt oder tritt durch Erhöhung eine Mehrbelastung des Vermieters ein, ist der
Vermietör berechtigt, diese vom Zeitounkt der Entstehung an nach einem Umlageschlüssel entsprechend billigem Ermessen
an den Mieter weiterzugeben.

10. Bringt es der Geschäftsbetrieb des Mieters mit sich, dass Verpackungsmaterial oder anderes, die Müllgefäße besonders
auffUllendes Material In größerem Umfang anfälit, so ist er verpflichtet, die Kosten für zusätzliche Müllgefäße zu tragen, die
der Vermieter - soweit rechtlich vorgesehen - anfordert.

i

in

■a

S
s»
■9

? 5.
3

1

§ 6 Mietsichorheit (Kaution)

J in Worten INuII EuroMieter und Verm eter vereinbaren eine Mietsicherheit in Höhe von EUR 10,00

die vom Mieter vor Übergabe der Mietsache zu leisten ist. Die Mietkaution dient zur Sicherung aller Forderungen aus dem
Mietverhältnis.

1.

Der Vermieter st zur Zurückbehaltung der Mietsache bis zur Leistung dar Miatkaution berechtigt

Die Kaution kann nach freier Wahl des Vermieters auch erbracht werden durch Vorlage einer auf den Kautionsbetrag beschränk

ten, unwiderruflichen, unbefristeten, unbedingten und selbstschuldnerischen Bürgschaft eines Kreditinstituts. Die Bürgschafts
urkunde ist dem Vermieter im Original auszuhändigsn. Sie hat zu enthalten die Verpflichtung des Kreditinstituts, auf erstes An-
fordem des Vermieters und ohne Prüfung der Forderung zu leisten, sowie den Verzicht auf die Erhebur^g der Verjährungsalnfede
bis ein Jahr nach Mietende.

Der Vermieter ist berechtigt, auch währer>d der Mietzeit Ansprüche aus dem Mietverhältnis durch Rückgriff auf die Kautkjn zu
befriedigen. In diesem Fal' otnn er von dem Mieter verlangen, die Kaution wieder auf den ursprünglichen Betrag aufzufüilen.

Hat der Mieter die Kaution in Form einer Bankbürgschaft erbracht, ist der Vermieter zur Rückgabe der Bürgschaftsurkunde erst

nach endgültiger Abrechnung und Erfüllung aflor seiner Forderungen verpflichteL

2.

3.

4.

5.

§ 7 Aufrechnung, Minderung, Zurückbehaltung

Der Mieter kann gegenüb-ir Forderungen des Vermieters aus diesem Mietvertrag mit einer Schadensersatzforderung wegen

Mängeln der Mietsache nur aufrechnen oder ein Zurückbehallüngsrecht ausOben, we'nn.a-'selne Absicht dem Vermieter
mindestens einen Monat vor Fälligkeit der Vermietsrforderung schriftlich angezeigt hat und sich mit seinen Zahtur^gsverpflich -

tungen nicht irr Rückstand befindet.

Eine Minderung der Miete ist nur darwi ztJässig, wenn die Minderung von Vermieterseite aus anerkannt, mithin unstreitig oder
dem Grunde und der Höhe nach erchtskräftig festgcstellt ist. Ein eventueller Mängelbeseitigungsanspruch sowie bereiche-
rungsrechtlicne Rückforderungsansprüche des Mieters bleiben hiervon unberührt.

1.

2.
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§ 8 Benu^ung der Mietsache, Untervermiotuno, Ausnahmen

1. Der Mieter darf die Mietsache nur zu dem vereinbarten Zweck benutzen. Eine hiervon abweichende Nutzung Ist nur mit vor
heriger Zustimmung des Vermieters zulässig. Über eine etwaige Zustimmung entscheidet der Vermieter nach freiem Ermes
sen.

2. Ohne vorherge Erlaubnis des Vermieters ist der Mieter weder zur Unlervermietung noch zu einer sonstigen Gebrauchsüber-
iassung der Mietsache ode' eines Toiis derselben berechtigt. Über eine solche Erlaubnis entscheidet der Vermieter nach
freiem Ermessen, er kann s'e vor Auflagen und Bedingungen abhängig machen.

3. Jede Erlaubnis gilt nu.' für den jeweiliger Einzelfaü. Sie kann aus wichtigem Gnjnd widerrufen werden.

L’

S

CO

*Q

Q

§ 9 Zustand, Instandhaltung und Instandsetzung der Mietsache

1. Dem Mieter ;st der Zustanc der Mietsache bei Vertragsbeglnn bekannt. Er eritennt sie vorbehaltlich abweichender Vereinba
rungen unter § 1 Ziffer 1 als nicht renoviorungsbedürftig und zum vertragsgemäßen Gebrauch tauglich an.

2. Der Mister -st verpflichtet, alle behöralichen Bedingungen und Auflagen in Verbindung mit der Nutzung der Mietsache zu er
füllen. Insbesondere hat er sicherzustellen, dass die bauordnungsrechtlich zulässige Belastung der Stockwerksdecken nicht
Oberschritten wird-

3. Der Mieter hat die Mietsache pfleglich zu behandeln und für einen mangelfreien Zustand Sorge zu tragen. Hierzu gehört ins
besondere eine ausraichonce Reinigung, Heizung und Lüftung der Räume.

4. Der Mieter st verpflichtet, alle während der Mietzeit anfallenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsarboiten innerhalb der
Mietsache - mit Ausnahme solcher an Dach und Fach - fachgerecht auf seine Kosten duchzuführen, sofern diese durch den

Mietgebrauch veranlasst oder sehen Risikobereich zuzuordnen sind.

5. Der Mieter haftet für aue Beschädigungen an der Mietsache und dem Gebäude sowie den damit verbundenen Anlagen, die
durch ihn, d.e in seinem Betrieb 'ätigen Personen, Untermieter, Besucher. Ueferanten, für ihn tätigen Hartdwerker, Hilfsper-
sorta! usw. scnuldhaft verursacht werden. Im Falle vor Beschädigungen hat er nachzuweisen, dass ihn bzw, den genannten
Persor'erkreis ein Verschulden an deren Auftreten nicht trifft (Beweislastumkehr), wenn nur eine Herkunft der Schadensursa
che aus dem seiner unmittelbaren Einflussnahme, Herrschaft und Obhut unterliegenden Bereich in Betracht kommt.

6

2
?

?

1

§10 Schönheitsreparaturen

1. Der Mieter übernimmt die Schönheitsreparaturen während der Mietdauer.

2. Zu den Schönheitsreparaturen gehört das Anstreichen oder Tapezioron der V/ände und Decken, das Streichen der Fußböden,
der Heizkörper einschließlich der Heizrohre, der Innentüren sowie der Fenster und Außentören von innen. Die AjbeHen sind
fachgerecht auszuführen.

3. Im Allgemei.nen werden die Senönheitsreparaturen in folgenden Zeitabständen erforderlich sein:
a) in Kjcher., Bädern und Duschen alle 5 Jahre
b) in Büro-, Werkstatt- und Geschäftsräumen. Fluren und Toiletten alle 8 Jahre,
c) in anderen Neoenräunten alle 10 Jahre.

4. Soweit der .Mieter die während der Mietdauer fällig gewordenen Schönheitsreparaturen nicht durchgeführt hat, hat er sie
spätestens am Ende des Mietverhaltnisses nachzuholan.

§ 11 Bauliche Veränderungen, Betretungsrecht

1. Bauliche Veränderungon an der Mietsache darf der Mieter nur mit vorheriger Zustimmung des Vermieters durchführen. Der
VarmiGier entscheidet nach freiem Ermessen und kann seine Zustimmung sowohl davon abhängig machen, dass der Mieter
bei Vertragsende den ursprünglichen Zustand v/iederh^stelit, als auch davon, dass bei Vertragsende alle Veränderungen
ersatzlos an den Vermielar fallen. Der Mieter trägt alle mit den von ihm vorgenommenen Veränderungen verbundenen Kosten.
Er hat behördliche Gerenmlgungen selbst einzuholen und eventuelle Bedingungen und Auflagen zu erfüllen. Für den Fall der
Versagung behördlicher Genehmigungen stehen dem Mieter gegen den Vermieter keinerlei Arrsprüche zu.

2. Der Vermieter kann Ausbesserungen und bauliche Veränderungen, die zur Erhaltung des Gebäudes und der Mietsacho oder
zur Abwendung d'.'onender Gefahren oder zur Beseitigung von Schäden notwendig oder sinnvoll sind, auch ohne Zustim
mung des Mieters vornehmen.

Der Mieter hat dies zu dulden, der Vermieter ist - von Nolmaßnahmen, die keinen Aufschub dulden, abgesehen ● zu einer
rechtzeitigen Vorankündigung (mindestens zwei Tage) verpflichtet. Der Mieter hat die In Betracht kommenden Räume und
Flächen zugänglich zu macnen und darf die Ausführung der Arbeiten nicht behindern..Hierzu gehört auch, dass der Mieter
Z.B. Möbelstücke verrücht oder entfernt, Teppichböden aufnimmt, Deckenverkleidungen abnimmt usw.

Schutzwürdigen Interessen des Mieters ist - soweit möglich - durch den Vermieter Rechnung zu tragen.

3. Soweit der Mieter Arbeiten durch den Vermieter oder in dessen Ertrag dulden muss, kann er weder den Mietzins mindern,

noch ein Zurückbehaltungsrecht ausüben. Schadensersatzansprüche, insbesondere im Hinblick auf Folgeschäden, stehen
dem Mieter nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Vermieters oder seiner Erfüllungsgehilfen zu.
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4. In Verbindung mi; der 3eendigung dos Mietverhältnlsses ist der Vermieter berechtigt, nach rechtzeitiger Vorankündigung
{s.o.) die Mietsache ge neinsam mit Nachmietinteressenten v/ährend der Geschäftszeiten des Mieters zu beraten und zu

besichtigen.

§ 12 Zentralheizung, Heizungskosten, Änderung der Vorauszahlungs pftlcht

1. Die Grundsätze der Energieeinsparurg sind von den Parteien zu beachten.

Der Mieter hat Störunger an der Zentralheizungsanlage unverzüglich aruuzeigen. Der Vermieter ist verpflichtet, Störungen
unverzüglich zu beseitigen

2. Der Mieter ist zur Benutzung der Heizungsanlage verpflichtet Nichtbenutzung befreit nicht von der Bezahlung der Heizkos
tenabrechnung. Die IQftu.ng der Räume darf nicht zur Auskühlung führen. Bei Frost ist ausreichend zu heizen.

3. Der Mieter trägt anteilig die Heizkosten, wie sie sich für die Mieträume aus den Regelungen der HeizkostenVO in der jeweili
gen Fassung ergeben. Bedient der Vermieter die Heizung selbst, werden diese Kosten mit 3% der jährlichen Heizurgskosten
angesetzt, sofern nicht ein n-edrigere-' Betrag begründet ist. Der Vermieter ist berechtigt, die bei Abschluss des Mietvertrages
bestehende Wärmeversorgung auf e ne andere Art umzusteilen.

Der Vermieter veran'asst die regelmäßige Einsteilurg, Überprüfung, Reinigung und Warturg der Etagenheizung bzw.
Einzelheageräle und legt die Kosten als Betnebskosten auf den Mielerum.

£

I

T3

1

4.
?

£

Der Mieter Ist verpfiiohiei, die regelmäßige Einstellung, Überprüfung. Reinigung urvj Wartung der Etagenheizung bzw.
^ Elnzeiheizgeräto durchzulühren oder durchführen zu lassen, sofern die kalenderjährlichen Kosten hierfür EUR 800,00,

maximal jedoch 8% der aktue.Ien Jahresgrundmiete nicht übersteigen. Der Mieter hat die Durchführurg dieser Arbeiten
dem Vermieter jährlich nach Ende der Heizperiodo unaufgefordert nachzuweison.

§ 13 Warmwasserversorgung, Einzelgeräte

1. Hinsichtlich der jährlichen Üoerprufung. Reinigung und Wartung (einschließlich Entkalkurg) von Warmwassergeräten gilt
sinngemäß § 12 Ziff. 4.

2. Für gleichmäßige Temperatur bei der Warmwasserversorgung wird keine Gewähr geleistet. Die anteiligen Kosten sirtd auch
zu zahlen, wenn der Mieter kein Wasser abnimmt (Grundkosten).

i
I §14 Versicherungen

Oer Mieter ist zum Abschluss folgender Versicherungen in ausreichendem Umfang auf seine Kosten verpflichtet;

Betriebshaftpfiicht, Betriebs'nhaüsversicherung (Einbruch, Diebstahl, Vandalismus. Feuer. Leitungswasser etc.), Glasbnjch,
Schlüsseiverfust.

Er hat den Abschluss dieser Versicherungen binnen eines Monats nach Vertragsbeginn dem Vermieter unaufgefordert nachzu
weisen und sie für die Dauer der Mietzeit aufrochtzuerhalten. Eine Abschlussverpflichtung des Mieters besteht nicht, wenn und
soweit ihn der Vermieter hier.'on befreit, bzw. selbst entsprechende Versicherungen abschileßt - die Kosten können Im letzteren
Fall als Betriebskosten auf den Mieter umgelegt werden (§ 5).

§15 Warbe-Anlagen

Oie Anbringung von Werbe-Anlagen ist nur an den von dem Vermieter zugewiesenen Stellen nach dessen vorheriger Zustim-
mur^ erlaubt. Der Vermieter bestimmt nach billigem Ermessen ein ggfls. hierlür zu zahlendes Entgelt, Größe, Art und Ausführung
der Werbe-Anlage. Der Mieter trägt alle mit seiner Werbe-Anlage verbundenen Kosten und hat etwaige behördliche Genehmi
gungen selbst einzuholen.

Sofern eine gemeinschaftliche Werbe-Anlage vorhanden ist, ist der Mieter zur Mitbenutzung und Tragung der anteiligen, auf ihn
entfallenden Kosten verpflichtet.

Bei Beendigung des Mietverhältnisses hat der Mieter auf Verlangen des Vermieters die Werbe-Anlage unt«* Wiedertierstellung
des ursprünglichen Zustandes auf seine Kosten zu entfernen.

§16 Tierhartung

Jegliche Tierhaltung, mit Ausnahme nicht störender Kleintiere ist in der Mietsache nur nach vorheriger Zustimmung durch den
Vermieter gestattet. Das gilt auch für nur besuchsweise mitgebrachte Tiere, insbesondere Hunde und Katzen. Der Vermieter trifft
die Entscheidung über die Genehmigung nach freiem Ermessen. Eine erteilte Genehmigur^ kann durch den Vermieter widerrufen
werden, wenn es durch die Tierhaltung zu Beiäsügungon oder Störungen kommt.

§17 Haftungsausschluss, Haftungsfreistellung

1. a) Die verschuldensurabhängigo Haftung des Vermieters ist ausgeschlossen. Er haftet m^r für Vprsatz und grobe Fahrlässig
keit. Für leichte Fahrlässigkel'. hattet er nur bei Verletzung wesentlicher bzw. typischer Vertragspflichten (sog. Kern- bzw.
Kardina'spflicnten. d.h. aus einer Verletzung wesentlicher vertraglicher Pflichten, welche die vertragsgemäße Durchfüh-
mng ermöglichen und auf deren Erfüllung der Mieter vertraut).
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Dieser Haftungsaussch uss greift nicht oei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer

fahrlässigen Pflichtverletzur>g des Verm'elers oder einer vorsätzJichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzli
cher Vertreters oder ErfCilungsgehüfen beruhen.

Der Haftur^gsausschluss greift ferner nicht ein, wenn der Vermieter eine bestimmte Eigenschaft der Mietsache zugesichert
oder einen Mangel arglistig verschwiegen hat.

Der Haftungsausschiuss greift des weiteren nicht ein bei Schäden, für die der Vermieter eine Versicherung abschließen
kann, z.B. eine Haus- und Grundeigentümerhaftpflichtversicherung oder eine Wohngebäudeversicherung.

Soweit sich die Vertragspf'icht auf Ma.ngel erstreckt, welche bei Vertragsschluss bzw. Übergabe der Mietsache bestan
den, haftet der Vermieter unbeschadet b), c) und d) nicht für leichte F«ihr1ässigkeiL

Der Vermieter nahet nicht für Schäden und Fo'geschäden, die dadurefrbedingt sirxJ. dass die Strom- und Wasserversorgung
ausfäitt, bzw. für Heizungsausfäile, die auf eine Unterbrechung oder Einschränkung der Brennstoffvorsorgung zurückzuführeh
sind.

Soweit der Vermieter wegen eines Verstoßes des Mieters gegen diesen Mietvertrag, gegen gesetzliche Bestimmungen oder
behördliche Auflagen von Dritten in Anspruch genommen wird, ist der Mieter verpflichtet, den Vermieter im Innenverhältnis In
vollem Umfang von der Haltung freizjstellen und alle diesbezüglichen Verpflichtungen des Vermieters zu erfüllen.

b)

c)

d)
E
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§ 18 Personenmehrhert oder Gesellschaft als Mieter

Mehrere Personen als Mieter nahen für aläe Verptiichtungen aus diesem Mietvertrag als Gesamtschuldner.

Für die Rechtswirksamkeit einer Erklärung des Vermieters genügt es, wenn sie einem der Mieter zugeht. Die Mieter be

vollmächtigen sich gegenseitig zum Empfang von Willenserklärunge n des Vermieters. Dies gilt auch für Mieterhöhungen,
Abmahnungen una Kürvjlgungserklärungen. nicht jedoch für Mietaufhebungsverträge.

Ist der Mieter eine Personen- oder Kapitalgesellschaft, so gilt der Zugar>g von Willenserklärungen des Vermieters auch dann

als erfolgt, wenn sie den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb des Mieters erreicht, das ist ln der Regel die Adresse der Mietsache.

Der Vermieter ist nicht vorpfl chtet, Auskünfte über Firmensitz, vertretungsberechtigte Personen usw. einzuholen.

1.

2.I

3.

§ 19 Hausordnung, Gehwegreinigung, Winterdienst, Abfallbeseitigu ng, Ersatzvomahme bei Nichterfüllung

Der Vermieter darf die Hauso.njnung zum Zwecke ordnungsgemäßer Verwaltung nach billigem Ermessen durch schriftliche
Erklärung ändern und ergänzen. Hierzu gehört auch die Übertragung der Hausordnungspflichten auf einen Dritten gegen Entgelt
mit dem Recht der anteil gen Kostenumlage.

Kommt der .Mieter trotz zweimaliger schriftlicher Abmahnung seinen Hausordnungspflichten nicht oder nur unzureichend nach,
hat der Vermieter das Recht, ab dem auf die 2. erfolglose Abmahnung folgenden Monatsersten die diesbezüglichen Arbeiten im
Wege der Ersatzvornahme im Namen und auf Kosten des Mieters ausführen zu lassen oder selbst auszufOhren. Hierzu wird der
Vermieter durch Cen Mieter mit Vertragsunterzeichnung im voraus ermächtigt, ln den Abmahnungsschreiben Ist auf die Folgen
erfolgloser Abmahnung hinzuweisen.

Es sind folgende Bestimmungen einzuhaiten:

Die Reinigung von Gehweg. Abfallbehälter. Hof. Keller, Waschküche und Speicher und der hierzu führecKfen Treppen und Zu
gänge, der Vorflächen zwischen Bürgersteig und Haustüre sowie der Hauseinfahrt wechselt wöchentlich unter den Parteien.
Die Beförderung von Abfai, und dergleichen obliegt den Parteien entsprechend der Gemeindesatzung und untereirander im
Wechsel, der sich nach den Leerungsterminen regelt. Falls die Beteiligten sich nicht über die Reihenfolge einigen, setzt sie
der Vermieter fest. Der Umfang der Gehwegreinigung ergibt sich aus der jeweils geltenden Gemeindesatzung.

Die Mieter haben die zu ihrem Geschoss führende Treppe (mit Absatz} einmal wöchentlich gründlich zu reinigen, im Bedarfs
fall öfter, das Gangfenster monatlich.

Befinden sich mehrere Einheiten auf einem Geschoss, so wechseln die vorstehenden Verpflichtungen wöchentlich, in den
Fällen monatlicher Reinigung wechseln diese Verpflichtungen monatlich.

Der Mieter hat aha von ihm verursachten Verschmutzungen Im Anwesen, auf dem Gehweg und auf der Straße unverzüglich
zu beseitigen.

Der Mieter hat im täglichen Wechsel nach Schneefall und nach Eintritt von Tauwetter den Schnee vom Gehweg und vom
Hof zu entfernen und bei Glatteis zu streuen. Der Vermieter stellt das erforderliche Gerät, der Mieter das Streumaterlal. Im

übrigen gelten die Bestimmungen der örttchen Straßenreinigungsorönung. Der Mieter hat die Senkkästen an den Fallrohren
zu reinigen.

Das Waschen von Fremdwäscho und Fahrzeugen ist grundsätzlich untersagt.

Abfälle jeder Art (.nicht aber sperrige Gegenstände] sind ● Kartons zerrissen - In die dafüf vorgesehenen Abfallbehäher zu
bringen, deren Standplätze und Umgebung zu reinigen sind.

Die Haustüre ist um 20.00 Uhr von den Erdgeschossmietern abzuschließen und von allen Hausbewohnem bis 7.00 Uhr ge

schlossen zu hal’on.

Aus Fenstern, von Baikonen und im Treppenhaus darf nichts ausgeschüRelt, ausgegossen und herausgeworfen werden.

1.

I

2.

3.

4.

5.

6.
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7. Jedes störende Geräusch, Erschünerungen hervomjfende Tätigkeiten und andere Tätigkeiten, die die Mitmieter beiästigen
und die häusliche Ruhe beeirtträchtigen, sind zu vernieiden. Töne. Geräusche usw. verursachende Geräte und Instaimente
dürfen grundsälzlrch nur in Zimrrjerautstärke betrieben werden.

S. Es ist untersagt:

a) Brennstoffe an anderen, als den dazu bestimmten Orten aufzubewahren,

b} in den zum gemeinschaftlichen Gebrauch bestimmten Räumen oder Flächen Gegenstände aller Art abzustelien,
c) Gerumpel. Lumpen und sonstige Abfälle außerhalb der Mietsache anzusammeln,

d) Lärm verursachende, handwerkliche Arbeiten von 19.00 bis 7.00 Uhr auazuführen.

9. Um Brandgefahr zu vermeiden, dürfen Keller, Speicher und ähnliche Räume nicht mit offenem Feuer betreten werden. Die
Fußböden sind unter den Ofentüren mit genügend großen Blechen zu versehen. In Räumen mit Hoirwänden, bzw. mit holz-
verWeideten Warden müssen die ölen mindestens 60 cm von der Ward entfernt aufgestaitt werden. Nicht in Gebrauch
befindliche Kamirlöcher sind stets luftdicht und feuersicher zu verschließen.

10. Bei Frostwe’.ter sind d« Kellerfenster und sonstige Öffnungen sowie die Fenster von Bad und WC zu schließen und so zu
dichten, dass das Wasser nicht gefriert. Baikone sind täglich von Schnee zu befreien. Abflussrohre an Baikonen sind von Eis
freizuhalten.

11. Vor dem Einschlagen von HaKen und Nägeln bzw. Bohren von Löchern hat sich der Mieter beim Vermieter wegen der Lage
von nicht sichtbaren Leitungen (He-zung, Wasser, Strom. Gas usw.) zu informieren. Durch Nichtbeachturtg dieses Hinweises
errtstehende Schäden sind vom Mieter zu ersetzen.

V
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§ 20 Beendigung des Miatverhäftnisses, Verjährungsfristen

Unbeschadet weiterer VerpN chtungen hat der Mieter be: Beendigung des Miatverhäitnlssas die Mietsache in vertragsge
rechtem und sorgfältig gereinigtem Zustand mit allen, auch den von ihm selbst nachgefartigten Schlüsseln und Ausweisen
Zurückzugaben. Vorhandene Teppichböden sind fachgerecht zu reinigen.

Komml der Mieter dar Verpfiichlung zum pünktlichen Auszug nicht nach, so kann der Vermieter nach Setzung einer ange
messenen Raumungsfrist die Mietsache auf Kosten des Mieters öffnen, räumen, reinigen und mit neuen Schlössern versehen
lassen.

Der Vermietsr kann verfangen, dass die Mietsache bei Veränderungen durch den Mieter bis zum Auszug des Mieters in ihren
urspfOnglichan Zustand zurückversetzt wird. Die Kosten trägt der Mieter.

Zieht der Miaier bereits vor Vertragsende aus. entbindet ihn dies nicht von der Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem
Mietvertrag,

a) Die Ersatzansprüche des Vonniatars wegen Veränderungen oder Verschlechterungen der Mietsache verjähren in einem
Jahr von dem Zeitpunkt an, in de.m der Vermieter die Mietsache zurückerhält.

b) Teilt der Mieter dem Vermieter seine neue Adresse nicht mit und kann der Vermieter diese auch nicht durch eine Anfrage
beim zuständigen Bnwohnermeideamt ermitteln, ist die Verjährung gehemmt, d.h. wird der Zeitraum, währenddessen der
Vermieter die Adresse des Mieters nicht in Erfahrung bringen kann, der Verjährungsfrist zugeschlagen. Oer Vermieter ist in
Jahrssabständen verpflichtet, die Einwohnermeldeamtanfrage zu wiederholen. Die Dauer der Hemmung beträgt maximal
fünf Jahre. Oer Mieter ist verpflichtet, die Kosten der Anfragefn) zu erstatten.

Die Ansprüche des Mieters auf Ersatz von Aufwendungen oder auf Gestattung der Wegnahme einer Einrichtung verjähren
in einem Jahr nach der Beendigung des Mietvertiältnisses.

1.

2.

3.

4.

5.

c)

§ 21 Schlussbestimmungen

Mündliche Nebe.'^abreden, die diesem Vertrag entgogenstehen. sind nicht getroffen worden, bzw. bestehende treten mit
Unterzeichnung dieses Vertrages außer Kraft.

ÄrxJerungen dieses Vert-ages bedürfen der Schriftform. Die Vertragsparteien verpflichten sich geger\seit.g, jederzeit alle
Handlungen vorzunehmen und Erklärungen abzugeben, die erforderlich sind, um dom Schriftformerfordemis insbesondere
im Zusammenhang mit dem Abschluss von Nachtrags- und Ergänzungsverträgen genüge zu tun. und bis dahin den Miet
vertrag nicht unter Berufung auf die Nichteinhaltung der Schriftform vorzeitig zu kündigen.

Soweit sich aus diesem Vertrag nichts anderes ergibt, gelten für das VertragsverhäJtnis zwischen den Parteien die Bestim
mungen des BGB über Geschäftsraum-MietverhäJtnisse.

Für alle Rechtsstreiiigkeiten aus diesem Vertrag ist der Gerichtsstand; iLangerich ●

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Miclvertrags unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die V^rk-
samkeit dos Vortrages im übrigen nicht berührt. An die Steile der unvrirksamen Bestimmung tritt eine.nadi dem mutmaßli
chen Willen der Vertragsparteien rechtlich zulässige und wirksame Bestimmurtg, die dem Sinn dieses Vertrages am ehesten
entspricht

1.

2.

3.

4.

5.
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§22 Sonstige Vereinbarungen

Wesentiicher ßestandtei: dieses Venrages sind die Betriebskastenverordnung und die sonstigen im Vertrag angegebenen Vor
schriften ln der jeweils gültigen Fassung sow e etwaige schriftliche Zusätze, ^weit ein von den Parteien unterschriebenes Pro

tokoll über den Zustand der Mietsache bei Vertragsbeginn vorliegt, ist dieses ebenfalls wesentlicher Vertragsbestandteit.

Nebenkosten werden curch den Vermieter nach tatsächlichem Aufwand berechnet, monatlich oder mindestens jährlich,
schriftliche Belege sind erforderlich. . ■ ■
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Ort DatuTi

30.09.2014

Ort Datum ■ ●

● 30.09.2014Lenoerich I Lenqerich

IManchtiR VerTTHete< / Vsrtrelcf

S^jfTTLtetai'/Vort/clef: Vor- u/xJ Zunama pcs Unlerschr. ln BtockacMfl

Edwin jdäwerkamp
Mkrtaryor^und2i«\a(T>oclMUnlor^ctKbBbcKscfvin ' . .

Ed'Mn Hawerkarnp,; jens Kröger
9 TT

Urtar«chrift(en; Wialer

Miater Vor- und Zunanw d«a Unt«nchc ^ Brodcsctvtft

:

Zusätzliche Erklärung über die persönliche Haftung

Ich, JK'St'Hawerkamp GmbH erkläre hiermit unwiderruflich, dass ich neben dem Mieter

und zusätzlich zu diesem Im Sinne eines Schuldbeitritts für alle dessen'Verpflichtungen aus dem obigen Mietvertrag persönlich

und unbegrenzt hafte.
J2.

rienge'rii^ 30.09.2014'. den
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Betriebskostenverordnung 1 I

§ 1 Betriebskosten

(1) Betriebskosten sind die Kosten, die dem Eigentümer oder Erbbauberechtigten durch das Eigentum oder Erbbaurecht am

Grundstück oder durch den bestimmungsmäßigen Gebrauch des Gebäudes, der Nebengebäude, Anlagen, Bnrichtungen
und des Grundstücks laufend entstehen, Sach- und Arbeitsleistung en des Eigentümers oder Erbbauberechtigten dürfen mit
dem Betrag angesstzt wer-den, der für eine gleichwertige Leistung eines Dritten, insbesondere eines Unternehmers, ange
setzt werden könnte; die Umsatzsteuer des Dritten darf nicht angesetzt werden.

(2) Zu den Betriebskosten gehören nicht:

1. die Kosten der zur Verwaltung des Gebäudes erforderlichen Arbeitskräfte und Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht, der
Wert der vom Vermieter persönlich geleisteten Verwaltungsarbeit, die Kosten für die gesetzlichen oder freiwilligen Prüfun
gen des Jahresabschlusses und die Kosten für die Geschäftsführur tg (Verwaltungskosten),

2. die Kosten, die während der Nutzungsdauer zur Erhaltung des b^timmungsmäSigen Gebrauchs aufgewendet werdep,
müssen, um die durch Abnutzung, Alterung und Witterungseinwirkun g entstehenden bauliche oder sonstigen Mängel
ordnungsgemäß zu beseitigen (Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten).

C

I 3
I

<A

●D

a

e

1
2

§ 2 Aufstellung der Betriebskosten

Betriebskosten im Sinne von § 1 sind;

1. die laufenden öffentlichen Lasten des Grundstücks,

hierzu gehört namentlich die Grundsteuer:

2. die Kosten der Wasserversorgung,

hierzu gehören die Kosten des Wasserverbrauchs, die Grundgebühren, die.Kosten der Anmietung oder anderer Arten der

Gebrauchsüberlassung )jon Wasserzählern sowie die Kosten ihrer Verwendung einschließlich der Kosten der Eichung sowie
der Koster der Berechnung und Aufteilung, die Kosten der Wartung von Wassermengenreglem, die Kosten des Betriebs
einer hauseigenen Wasserversorgungsanlage und einer Wasseraufbereitungsanlage einschließlich der Aufboreitungsstoffe ;

3. die Kosten der Entwässerung,

hierzu gehören Cie Gebühren für die Haus- und Grundstücksentwässarung, die Kosten des Betriebs einer entsprechenden
nicht öffentlichen Anlage und die Kesten des Betriebs einer Entwässerungspumpa;

4. die Kosten

a) des Betriebs der zentralen Heizungsanlage einschließlich der Abgasanlage

hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms, die Kosten
der Bedienung, Überv/achung und Pflege der Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Be
triebssicherheit einschließlich der Einstellung durch eine Fachkraft, der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums, die
Kosten der Messungen nach dem Bundes-lmmiSsionsschutzgesetz, die Kosten der Anmietung oder anderer Arten der

■ Gebrauchsüberlassung einer Ausstattung zur Verbrauchserfassung sowie die Kosten der Verwerrdung einer Ausstattung
zur Verbrauchsarfass'jng einschiießlicb der Kosten der Eichung sowie der Kosten der Berechnurtg utxJ Aufteilung;
oder

b) des Betriebs der zentralen Brennstoffversorgungsanlage,

hierzu gehören die Kosten der verbrauchten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die Kosten des Betriebsstroms und die Kos

ten der Überwachung sowie die Kosten der Reinigung der Anlage und des Betriebsraums;

oder

c) der eigenständig gewerblichen Lieferung von Warme, auch aus Anlagen im Sinne des Buchstabens a,

hierzu geinoren das Entgelt für die Wärmelieferung und die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanlagen entspre
chend Buchstabe a;

oder

d) der Reinigung und Wartung von Etagenheizungen und Gaseinzelfeuerstätten

hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablagerurtgen und Verbrennungsrückstärxlen in der Anlage, die
Kosten der regelmäßigen Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der damit zusammenhängenden
Emsteilu~g durch eine Fachkraft sowie die Kosten der Messungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz;

5. die Kosten

a) des Betriebs der zentralen Warmwasserversorgungsaniage.

hierzu gehören die Kosten der W'armwassefversorgung entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksich
tigt sind, und die Koster, der Wasserervyärmung entsprechend Nummer 4 Buchstabe a;
oder

b) der eigenständig gewerblichen Lieferung von Warmwasser, auch aus Anlagen im Sinne des Buchstabens a,

hierzu gehören das Entgelt für die Lieferung des Warmwassers und die Kosten des Betriebs der zugehörigen Hausanla
gen entsprechend Nummer 4 Buchstabe a; ■ ■ ' .
oder

c) der Reinigung und Wartung von Warmwassergeräten,

hierzu gehören die Kosten der Beseitigung von Wasserablagerungen und Verbrennungsrückstär>den Im Innern der Geräte
sowie die Kosten der regelmäßigen Prüfung der Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit und der damit zusammen
hängenden Einstellung durch eine Fachkraft;

II
I
I
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6. die Kosten verbundener Hoizungs* und Warmv/asserversorgungsanlagen

a) bei zentralen Heizungsarlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe a und entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort

bereits berücksichtigt sind,
oder

b) bei der eigenständig gewerblichen Lieferung von Wärme entsprechend Nummer 4 Buchstabe c und entsprechend Num
mer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind,
oder

c) bei verbundenen Etagenheizungen und Warmwasserversorgungsanlagen entsprechend Nummer 4 Buchstabe d und ent
sprechend Nummer 2, soweit sie nicht dort bereits berücksichtigt sind;

7. die Kosten des Betriebs des maschinellen Personen* oder Lasten^ufzugs,

hier^ gehören die Kosten des Bcttiebsstroms, die Kosten der Beaufsichtigung, der Bedienung, Überwachung und Pflege
der Anlage, der regelmäßige'' Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit einschließlich der Einstellung durch
eine Fachkraft sowie die Kosten der Reinigung der Anlage;

8. die Kosten der Straßenreinigung und MQlibeseltigung,

zu den Kosten der Straßenreinigung gehören die für die öffentliche Straßenreinigung zu entrichtenden Gebühren und die
Kosten entsprechende-- nicht öffentlicher Maßnahmen; zu den Kosten der Müllbeseitigung gehören namentlich die für die
Müllabfuhr zu entrichtenden Gebühren, die Kesten entsprechender nicht öffentiieher Maßnahmen, die Kosten des Betriebs

von Müllkompressoren. Mü Ischluckarn, Müllabsauganlagen sowie des Betriebs von Müllmengenerfassungsanlagen ein
schließlich der Kosten der Berechnung und Aufteilung;

9. die Kosten der Gebäudereinigung und Ungezieferbekämpfung,

zu den Kosten der Gebäudersinigung gehören die Kosten für die Säuberung der von den Bewohnern gemeinsam benutztai
Gebäudeteile, wie Zugänge. Pure, Treppen, Keller, Bodenräume. Waschküchen, Fahrtorb des Aufzuges;

10.die Kosten der Gartenpflege,

hierzu gehören die Kesten der Pflege gärtnerisch angelegter Flächen einschließlich der Erneuerung von Pflanzen und Gehöl
zen, der pflege von Spielplätzen einschließlich der Erneuerung von Sand und der Pflege von Plätzen, Zugängen und Zufahr
ten, die dem nicht öffentlichen Verkehr dienen:

11. die Kosten der Beleuchtung,

hierzu gehören die Kosten des Stroms für die Außenbelouchtung und die Beleuchtung der von den Bewohnern gemeinsam
genutzten Gebäudeteils, wie Zugänge, Flure, Treppen, Keller, Bodenräume, Waschküchen;

12. die Kosten der Schornstemrainigung.

hierzu gehören die Kehrgebühren nach der maßgebenden Gebührenordnung, soweit sie nicht bereits als Kosten nach Num
mer 4 Buchstabe a berücksichtigt sind;

13. die Kosten der Sach- und Haftpflichtversicherung,

hierzu gehören namentlich cia Kosten der Versicherung des Gebäudes gegen Feuer-, Sturm-, Wasser- sowie sonstige Ele-

mentarschäden, der Gfasvorsicherung, dar Haftpflichtversicherung für das Gebäude, den Öltank und den Aufeug;

14. die Kosten für den Hauswart,

hierzu gehören die Vergütung, die Sozialbeiträge und alle geldwerten Leistungen, die der Eigentümer oder &bbauberechtlgte
dem Hauswart für seine Arbeit gewährt, soweit diese nicht die lnstandhattur>g, Instandsetzung, Erneuerung, Schönheitsre
paraturen oder die Hausvenwaitung betrifft; soweit Arbeiten vom Hauswart ausgeführt werden, dürfen Kosten für Arbeitsleis
tungen nach den Nummern 2 bis 10 und 16 nicht angosetzt werden;

15. die Kosten

a) des Betriebs der Gemeinschafts-Antennenanlage,

hierzu gehören die Kosten des Batriebsstroms und die Kosten der regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft ein
schließlich de.' Eirxstellung durch eine Fachkraft oder das Nutzungsentgelt für eine nicht zu dem Gebäude gehörende
Antennenanlage sowie die Gebühren, die nach dem Urheberrechisgesetz für die Kabelweitersendung entstehen;
oder

b) des Betriebs der mit einem Breitbandnetz verbundenen privaten Verteilantage,

hierzu gehören die Kosten entsprechend Buchstabe a, ferner die laufenden monatlichen Grundgebühren für Brertband-
anschlOsse;

16. die Kosten des Betriebs der Einrichtung für die Wäschepflege,

hierzu gehören die Kosten des Betriebssfroms, die Kosten der Überwachung, Pflege und Reinigung der Bnrichtung, der re
gelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit sowie die Kosten der Wasserversorgung entsprechend
Nummer 2, soweit sie nicht dort bsreits berücksichtigt sind;

17. sonstige Betriebskosten,

hierzu gehören Betriebskosten im S nne des § 1, die von den Nummern 1 bis 16 nicht effasst sind.

Herausgeber
H&G Haus & Grund Verwaitungs GmbH Karlsruhe , . , ^
Kaiseraltee 89 a, 78185 Karisruhe

www.hug-ka.de
Vervielfältigung verboten!
Stand 01/14
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EURONIC

VersKherungsmakler

Es schreibt Ihnen;

Sahsenem Sessions
Firma

Edwin Hawerkamp
Herrn Hawerkamp
Münsterstr. 11

49525 Lengerich

GmbH
»(0 71 56)9 33-1126
3(0 71 56)9 33-1197
@ sahsenem.sessions@euronics.de

8. Oktober 2012

^ 2
EURONICS - Spezialpolice -
790/44/402568291

Guten Tag, sehr geehrter Herr Hawerkamp.

mit diesem Schreiben erhalten Sie die Folgeprämienrechnungzur

EURONICS - SpezialPoIice -

Die Folgeprämie wird in den nächsten Tagen von Ihrem Konto abgebucht.

Damit wir die Prämienregulierung für Ihr aktuelles Geschäftsjahr durchführen können, bitten
wir Sie, beigefügten Fragebogen ausgefüllt an die EURONICS Versicherungsmakler GmbH
zurückzusenden.

Nach Eingang der Unterlagen werden wir einen entsprechenden Erstattungs- bzw.
Erhebungsnachtragerstellen.

Die Prämienreguüerung ist Bestandteil der EURONICS - SpezialPoIice -.

Wir weisen Sie darauf hin, dass der gemeldete Umsatz Ihrer Bilanz entsprechen muss, da
Ihnen ansonsten der Versicherer im Schadensfall eine Unterversicherung anrechnen wird.

Wir bitten um Rückgabe innerhalb von 4 Monaten.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung, bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung,

Mit freundlichen Grüßen

>1
I.

paeth - V

PosttBch 1243. 71241 DiUingan Amtsganchl
Stuttgan
HRB 20141$

Volksbank SirobgauaG(BL2e00 92909) Komo-N» 34 734007
Volksbank LuiIwIgsOufg bO (BLZÖ04 901 SO) Konlo-Nr. 58777006

EURONICS

VeiB>Cbctiu%gsmaW6r GmbH
B«fOhno«(sU. 1.71254
T»l 071 56/933-0

Fai071 56/933-197

Geocnätisluhror

Michaal NiaderfObr. Mamsaa Spaaib SiBuemumnw 70070«)072

VBfnMWarregistoniun’ma' D-ARlQ -OOKSB-öe
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mEURONIC

Versicherungsmakler

Es schreibt Ihnen:

Marco AlbertFirma

Edwin Hawerkamp GmbH
Herrn Hawerkamp
Münsterstr.

49525 Lengerich

«(0 71 56)9 33- 1125
ia (0 71 56)9 33- 1197
@ marco.albert@euronics.de

I

Mittwoch. 20. Februar 2013

Nachtrag 3
EURONICS -SpezialPolice-790/44/402568291

Guten Tag. sehr geehrter Herr Hawerkamp,

hiermit bestätigen wir, im Namen der R+V Versicherung, den Einschluss des Risikoortes

Bahnhofstr. 6, 49525 Lengerich

im Rahmen Ihrer bestehenden EURONICS-SpezialPolice-, vorbehaltlich eventuell zu

verbessernder Sicherungsmaßnahmen.

Wir haben den Einschluss dokumentiert und die beigefügten Seiten erneut erstellt. Tauschen
Sie bitte die Seiten in Ihrer Police aus.

Wir werden die Besichtigung des Standortes durch den Versicherer veranlassen. Der

^esichtiger wird sich ggf. zur Terminabsprache mit Ihnen in Verbindung setzen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. ,

1/

Mit freundlichen Grüi t

i.A.

● Marco Albert-

1246, 71241 Ditzingen VOUnanK Sl/ongau «G (8L2 600 62909) Konlo-Nr. 34 734 007

Voüisöanlt LixTwigsborg eC (BLZ 604 901 50) Konto-Nr 58777006

EURONICS

Vereicn«rjng«maUor OrnbH

BeOimg«i$!' I. 71254 Dringen
T». 071 M/933-0

Fax07l56/»33-197

A/i’tsgeficM
Stutigan
HRO 20141$SescftittsfOhrer

Michael Nie4e<40n', Matthias Spaaffi Steoemufnmer 7007000072

VBfiTi.Tiierfegislemumfnef O-AfliQ- D0K5O-68

29 von 34 28.01.2025, 08:48



OSPlus-Archiv Viewer dboutiblank

EURONIC

Versicherungsmakler

EURONICS - SpezialPolice -
- Nachtrag 3 -

I

Versicherungs-Nr:
790/44/402568291

I

1. Versicherungsnehmer: Edwin Hawerkamp GmbH
Münsterstr. 11

49525 Lengerich

/

♦

Einzelhandel mit Unterhaltungs-. Kommunikationseiektronik und

Haustechnik, sowie mit Personal-Computern; Montage/Reparatur der

vorgenannten Produkte und Elektroinstallalionen auch auf fremden
Grundstücken

2. Betriebsart:

2.1 Abweichende Betriebsart:

R+V Allgemeine Versicherung AG

R+V Rechtsschutzversicherung AG
Taunusstrasse 1 in 65193 Wiesbaden

3. Versicherer:

KRAVAG - LOGISTIC Versicherungs-AG
Heidenkampsweg 102 in 20097 Hamburg

20.02.2013

jeweils Mittags 12:00 Uhr

bis 01.10.4. Versicherungsdauer:

Der Vertrag verlängert sich stillschweigend von Jahr zu Jahr,

wenn er nicht spätestens drei Monate vor Ablauf schriftlich

gekündigt wird.

jährlich, jeweils am 1.10.5. Zahlungsweise

Der Risikofragebogen vom 29.08.2005 ist Bestandteil des Vertrages.6. Risikoanalyse

Volksbank St(Oh9tu «G (BCZ 60062909) Kont»-Nr. 34 734007
Volksbank LudwiQSburq oG (BLZ 604 901 SO) Konlo-Nr 56 777 008

PosAacn 1248. 71241 OUingan AmlsjencM

Slungan
HRB 201415

EunONlCS

VarscbarungstTtskl« Gn>bH

B«<Otlno«fS'/. 1,71254 Ouin9«n
Ta) 071S6'933-0

Fax07)56/933 i97

GaschSflsl6nfar

Michael Niederlühr, Manhios Spaeth Steuomumrrw 70070730072

Voim'ttlenagisie'nijinmo' D-AR10-OOK56-66
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EURONIC

■ -.*> ■ ■

Versicherungsmakler

Seite 4 vom Verei'chenjngsschein
79C/44M02568291 vom 09.03.2006

11. Mitversicherungsnehmer;

a) mitversicherte Unternehmen (inkl. Betriebsbeschreibung)

b) mitversicherte Personen (Private Haftpflicht- sowie Rechisschulzversicherung gelten versichert,

sofern unter Punkt 9.4 vereinbart)

Edwin Hawerkamp

12. Versicherungsorte

Einrichtung
70.000 €

80.000 6

Waren

150,000 €

350.000 €

Vorsorge
1. Münsterstr. 11, 49525 Lengerich
2. Bahnhofstr. 6. 49525 Lengerich

0 e

0 €

3. 0 € 0 € 0€

4. 0 € 0 € 0€

5. 0 € 0€ 0€

Abweichender Selbstbehall

Bis zur Umsetzung der vom Versicherer geforderten Sicherungsverb esserungen gilt eine Selbstbehalt
von 5.000,00 EUR für Schäden durch Einbruchdiebslahl am Risikoort Münsterstr. Hals vereinbart

I

CUftOJ'CS

Ve's<h*fung*msWw Ot^H

1.7I2S4 D'Ui'^n
r*t. ort 56 '933-0

Fa;<07lS6/933l9.’

Postfacti i24d. 7%Z*i Ouingen AiWsgenchr

Stut^srl
HaB 201415

Vol>c«Huv< SVohgJu aQ (BLZ 600 62909) Konto-Nr. 34 7J4 007

VWkstwnk Lüflwlgsftuffl eG (0LZ6O4 9O1 50) Korto-Nr. 58777008
GescnaftslOive«

Mcnaai Nwdailühr, M^riNss Spaeih Sleuemummuf 70070^30072

Vefrrvn«rr»9isi»<nummer 0<ARlO- OOKSB-68

i
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